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(Beginn: 13.03 Uhr)

Vorsitzende Petra Merkel: Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich eröffne jetzt die
91. Sitzung des Haushaltsausschusses.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat in seiner 90. Sitzung am
23. Mai 2012 einvernehmlich beschlossen,
eine öffentliche Anhörung zum Entwurf eines
Gesetzes über die Feststellung eines Nach-
trags zum Bundeshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2012 durchzuführen.

Ich rufe somit den einzigen Punkt der
heutigen Tagesordnung auf:

Öffentliche Anhörung zu dem

von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes über die Feststellung eines
Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2012
(Nachtragshaushaltsgesetz 2012)

- BT-Drucksachen 17/9040, 17/9649 -

Federführend:
Haushaltsausschuss

Berichterstatter:
Abg. Norbert Barthle (CDU/CSU)

Mitberichterstatter/in:
Abg. Carsten Schneider (Erfurt) (SPD)
Abg. Otto Fricke (FDP)
Abg. Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE)
Abg. Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Zu dieser Veranstaltung darf ich die ein-
geladenen Sachverständigen besonders
herzlich willkommen heißen. Herzlichen
Dank für Ihre kurzfristige Teilnahme und Ihre
schriftlichen Stellungnahmen, die wir als
wichtigen Beitrag für unsere Arbeit betrach-
ten.

Gestatten Sie mir vor Eintritt in die eigent-
liche Thematik einige Anmerkungen zur Or-
ganisation und zum Ablauf der Anhörung:

Die Stellungnahmen der Sachverständi-
gen sind ausgelegt. Sie wurden in der Aus-
schussdrucksache 17(8)4476 zusammen-
gefasst und dienen als Grundlage für die
Fragen.

Da die Abgabe von Eingangsstatements
nicht vorgesehen ist, tritt der Ausschuss so-
fort in die erste Fragerunde ein. In der ersten
Fragerunde kommen zunächst die haus-

haltspolitischen Sprecherinnen und Sprecher
der Fraktionen als Berichterstatterinnen und
Berichterstatter zu Wort.

Gemäß der Obleutevereinbarung werde
ich bei dieser Anhörung auch in den weiteren
Fragerunden jede Fraktion einmal das Frage-
recht ausüben lassen. Nach der ersten
Runde bitte ich die Obleute, die Koordination
für die weiteren Fragerunden zu übernehmen
und mir die Fragestellerinnen und Fragestel-
ler ihrer Fraktion zu nennen.

Die bereits in früheren Anhörungen be-
währte Regel, dass jede Fragestellerin und
jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an
einen Sachverständigen oder eine Frage an
zwei Sachverständige stellen kann, gilt auch
bei dieser Anhörung. Weitere Fragen sind
dann in der nächsten Fragerunde möglich.

Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP): Frau
Vorsitzende, ich möchte als Vizepräsident
der Deutschen Parlamentarischen Gesell-
schaft nur eine kurze Bemerkung machen:
Da wir nach dieser Anhörung sicherlich noch
Nachberatungen haben werden, ist die Par-
lamentarische Gesellschaft heute von 16 bis
21 Uhr geöffnet.

(Norbert Barthle (CDU/CSU): Oh,
sehr gut!)

Vorsitzende Petra Merkel: Nach diesen
Bemerkungen beginnen wir mit der ersten
Fragerunde.

Norbert Barthle (CDU/CSU): Ich will zu-
nächst einmal dem Kollegen Koppelin dan-
ken. Damit ist die Frage geklärt, wo ich heute
zu Abend esse.

Ich will mich vor allem ganz herzlich bei
den Sachverständigen bedanken, dass sie
bereit waren, uns so kurzfristig für diese An-
hörung zur Verfügung zu stehen, die wir im
Zuge der parlamentarischen Beratungen des
Nachtragshaushalts beantragt haben.

Wenn man sich den Nachtragshaushalt
anschaut, dann erkennt man, dass wir damit
im Grunde genommen - bis auf einige wei-
tere Positionen, die er beinhaltet - die Finan-
zierung der Einzahlung der zwei Tranchen in
den Kapitalstock des ESM abbilden. Deshalb
soll die vorgesehene Nettokreditaufnahme
für 2012 laut Regierungsentwurf von 26,1 auf
34,8 Milliarden Euro ansteigen.

Ich möchte meine ersten beiden Fragen
an Herrn Heinz Gebhardt vom RWI richten.
Ich wollte Herrn Gebhardt fragen, wie er den
Nachtragshaushalt insgesamt beurteilt, ins-
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besondere vor dem Hintergrund, dass wir
auch mit diesem Nachtragshaushalt das
maximal mögliche strukturelle Defizit des
Bundes im Jahr 2012 erheblich unterschrei-
ten. Nach den Berechnungen des BMF wäre
eine strukturelle Verschuldung von maximal
50,6 Milliarden Euro möglich. Wir bleiben
also deutlich darunter und befinden uns da-
mit nach wie vor auf der Basis eines restrikti-
ven Abbaupfades. Meine Frage an Sie ist,
wie Sie das insgesamt beurteilen.

Die zweite Frage an Sie befasst sich mit
einem immer wieder gehörten Vorwurf der
Opposition: Sie wirft uns vor, nicht schnell
genug zu konsolidieren. Sie rät uns im Hin-
blick auf die Konsolidierung des Haushaltes
immer wieder dazu, auch Steuererhöhungen
vorzunehmen, um damit die Neuverschul-
dung zu begrenzen. Ich wollte Sie fragen,
wie Sie zu diesem Vorschlag stehen.

Sachverständiger Heinz Gebhardt
(Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirt-
schaftsforschung e. V.): Die Bundesregie-
rung ist mit ihrem Konsolidierungskurs erfolg-
reich gestartet: Sie konnte das strukturelle
Defizit im Jahr 2011 deutlich zurückführen.
Abermals ist in der mittleren Frist eine
Rückführung des Defizits geplant. Allerdings
haben wir im laufenden Jahr, wenn man die
Planungen zugrunde legt, einen Anstieg des
strukturellen Defizits zu verzeichnen. Der
Anstieg des strukturellen Defizits von 0,7 auf
1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ent-
spricht zwar formal den Vorgaben der Schul-
denbremse - das Defizit liegt unter den Vor-
gaben des Abbaupfads -, allerdings ist dieser
Abbaupfad nicht sonderlich ambitioniert.
Denn 2010 war das strukturelle Defizit vor
dem Hintergrund der damaligen Erkenntnisse
vergleichsweise hoch veranschlagt worden.
Auf Grundlage dessen wurden für die Folge-
jahre vergleichsweise hohe Defizite als zu-
lässig erklärt.

Wenn man jetzt das strukturelle Defizit für
2010 auf der Basis aktueller Erkenntnisse
neu berechnet, ergibt sich kein Niveau von
2,2 Prozent, sondern ein knapp 0,5 Prozent-
punkte niedrigeres Defizit. Wenn man dieses
Defizit zugrunde legt, wären die Vorgaben
des Abbaupfades für die Folgejahre entspre-
chend geringer. Daher würde sich ein höhe-
rer Konsolidierungsbedarf ergeben. Aller-
dings liegt auch der geplante Anstieg des
Defizits auf 1 Prozent des BIP noch unter
den Vorgaben des niedrigeren Abbaupfades,

sodass man sagen kann, dass die Grenzen
der Verschuldung eingehalten werden.

Unabhängig davon wäre es vor dem Hin-
tergrund der Konsolidierungserfordernisse
wünschenswert, wenn wir im laufenden Jahr
keinen Anstieg des strukturellen Defizits
haben würden. Würde man Maßnahmen aus
dem Zukunftspaket, die nicht im vollen Um-
fang umgesetzt sind, aufgreifen und in die-
sem Kontext eine ambitioniertere Politik ma-
chen, würden es die gesamtwirtschaftlichen
Gegebenheiten erlauben, das strukturelle
Defizit im laufenden Jahr stärker abzusen-
ken; infolgedessen hätten wir eine ver-
gleichsweise niedrige Basis für die Fort-
schreibung.

Carsten Schneider (Erfurt) (SPD): Vielen
Dank an die Sachverständigen, dass Sie sich
kurzfristig zur Verfügung gestellt haben, um
uns hier Auskunft zu geben.

Mir geht es vor allen Dingen um die
Frage, ob dieser Nachtragshaushalt in der
derzeitigen konjunkturellen Situation zur Kon-
solidierung ausreichend beiträgt oder nicht.
Das, was wir im Nachtragshaushalt umzu-
setzen haben, sind technische Veränderun-
gen im Zusammenhang mit den ESM-Ein-
stellungen und dem Bundesbankgewinn
sowie andere geringfügige Anpassungen. Da
würde mich eine grundsätzliche Einschät-
zung von Herrn Clever und Herrn Wendorff
interessieren. Vielleicht können Sie, vor allen
Dingen Herr Clever, Ihre Antwort mit einer
Einschätzung der derzeitigen wirtschaftlichen
Aussichten verbinden - der Ifo-Geschäfts-
klimaindex sinkt - und darlegen, ob die
Wachstumszahlen, die dem Bundeshaushalt
zugrunde liegen, Ihrer Einschätzung entspre-
chen.

Sachverständiger Peter Clever (Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände e. V.): Ich hatte schon bei der An-
hörung zum Haushaltsbegleitgesetz 2011
gesagt: Wir begrüßen vor allen Dingen, dass
bei der Ausgabenseite angesetzt wird. Wenn
jetzt hier im Grunde buchhalterisch nachvoll-
zogen wird, was sich in der Zwischenzeit an
Änderungen ergeben hat, aber die Aus-
gabenbeschränkungsambitionen, die sich
aus den ursprünglichen Beschlüssen der
Regierungskoalition ergaben, im Nachtrags-
haushalt nicht mehr erkennbar sind, dann
glauben wir, dass das nicht ambitioniert ge-
nug ist.
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Es ist schwierig, in wirtschaftlich guten
Zeiten, wenn der Druck scheinbar nicht so
groß ist, die Ausgaben herunterzufahren.
Aber gerade in einer wirtschaftlich guten Zeit
müssten die entsprechenden Ambitionen in
die Tat umgesetzt werden; denn wenn sich
die wirtschaftliche Entwicklung eintrübt, wird
es immer schwieriger. Angesichts dessen
sind wir mit diesem Nachtragshaushalt nicht
zufrieden, wenn er tatsächlich an den Mög-
lichkeiten der Ausgabenkonsolidierung und
am politischen Willen, der artikuliert worden
ist, gemessen wird; da bin ich ganz auf der
Linie von Herrn Gebhardt.

Was die Wirtschaftsentwicklung angeht,
so sind wir nach wie vor optimistisch. Wir
rechnen mit einem Wachstum von gut 1 Pro-
zent. Es wird nicht so gut sein wie im letzten
Jahr. Es ist eine Eintrübung, bei der ich nicht
sagen würde, dass sie eine Trendwende
signalisiert. Alles steht natürlich unter dem
Vorbehalt eines externen Schocks, den nie-
mand definitiv ausschließen kann. Weil die
Lage der deutschen Wirtschaft gut ist und wir
eine stabile Exportauslastung haben, haben
wir aber guten Grund, ambitioniert zu sein,
die staatlichen Ausgaben zu reduzieren.

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Grundsätzlich hal-
ten auch wir den Defizitabbaupfad, den sich
die Bundesregierung selbst gesetzt hat - das
haben wir schon in vorangegangenen Anhö-
rungen ausgeführt -, für nicht angemessen.
Wie Herr Gebhardt würden auch wir befür-
worten, dass man den Pfad mit dem Aus-
gangspunkt 2010 aus heutiger Sicht neu
berechnet, woraus ein deutlich niedrigerer
Abbaupfad resultieren würde. Wir stimmen
allerdings darin überein: Die im Nachtrags-
haushalt gemäß den Berechnungen der
Bundesregierung vorgesehene strukturelle
Verschuldung würde auch unter dem neu
berechneten, niedriger gelegten Anpas-
sungspfad liegen.

Nichtsdestotrotz steht der geplante deut-
liche Anstieg des strukturellen Defizits im
Widerspruch zu einer möglichst zügigen Kon-
solidierung, wie man sie sich in der derzeiti-
gen Situation eigentlich wünschen würde. Im
Hinblick auf den Abbaupfad kann man er-
kennen, dass es eine deutliche, erfreuliche
Entlastung des Bundeshaushalts gibt:
Steuermehreinnahmen, Zinsminderausgaben
sowie arbeitsmarktbedingte Minderausga-
ben, die überrascht haben. Das treibt im We-

sentlichen die sehr günstige Entwicklung auf
dem Defizitabbaupfad voran.

Dem steht allerdings gegenüber - und
zwar sowohl im Hinblick auf den Haushalt
2012 als auch im Hinblick auf die weiteren
Planungen -, dass abweichend von dem im
Jahr 2010 ursprünglich angelegten Kurs,
Stichwort: „Konsolidierungspaket“, bei ver-
schiedenen Maßnahmen wesentliche Abstri-
che gemacht wurden. Man kann nun darüber
diskutieren, ob man die einzelnen Maßnah-
men für richtig oder falsch hält. Aber insge-
samt wurden deutliche Abstriche am Volu-
men gemacht, was maßgeblich dazu führt,
dass in den Planungen für 2012 wieder ein
Anstieg des strukturellen Defizits zu ver-
zeichnen ist. Im Hinblick auf die Einordnung
ist das im derzeitigen Rahmen aber letztlich
gerechtfertigt.

Aus unserer Sicht ist der konjunkturelle
Einfluss auf die öffentlichen Finanzen im
laufenden Jahr eher neutral; das heißt, wir
haben es nicht mit einer ungünstigen ge-
samtwirtschaftlichen Situation zu tun, son-
dern tendenziell eher mit einer günstigen. Wir
werden weiter positiv überrascht. Auch die
Steuerschätzer gehen von zusätzlichen
Steuereinnahmen aus. Gerade in derart
günstigen Zeiten ist es geraten, die Konsoli-
dierung eher noch zu verstärken, anstatt sie
aufzuweichen. Die Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit zeigen, dass der Verzicht auf
Konsolidierung in günstigen Zeiten zu einem
Anwachsen des Schuldenstandes geführt
hat.

Wir würden weiterhin dafür plädieren,
einen spürbaren Sicherheitsabstand zu den
nationalen Regeln aufzubauen. Auch das
spricht dafür, eher zügiger zu konsolidieren.
Weiterhin sprechen für ein schnelles Zu-
rückfahren der strukturellen Defizite die be-
kannten sehr hohen Schuldenquoten, die
anstehenden demografiebedingten Belas-
tungen, die Risiken aus der Finanz- und
Staatsschuldenkrise und letztlich die Tat-
sache, dass Deutschland in der EWU als
Stabilitätsanker - hier geht es um Haftungs-
fragen und gemeinschaftliche Unterstützung
anderer Staaten - sicherlich eine Vorbild-
funktion hat. Von daher ist die Bewahrung
der fiskalischen Glaubwürdigkeit besonders
wichtig.

Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP): Meine
erste Frage geht an Professor Feld. Herr
Professor Feld, mir liegt eine Presseerklä-
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rung von der SPD-Bundestagsfraktion und
von Bündnis 90/Die Grünen vom 31. Mai
2012 vor. Herausgeber sind die Kollegen
Steinmeier, Künast und Trittin. Da heißt es:

Die ökonomischen und sozialen
Folgen des einseitig auf Ausgaben-
kürzungen abziehenden Mer-
kel‘schen Krisenmanagements sind
fatal.

Können Sie dazu etwas sagen?
Meine zweite Frage geht an Herrn Pro-

fessor Bontrup. Herr Professor Bontrup, ich
lese in Ihrer Stellungnahme ständig etwas
von den „Neoliberalen“. In Ihrem Papier
wimmelt es nur so von „Neoliberalen“. Ich
habe eigene Vorstellungen von diesem Be-
griff; ich habe mich auch mit Geschichte
beschäftigt. Ich hätte gerne von Ihnen ge-
wusst, was Sie darunter verstehen.

Vorsitzende Petra Merkel: Mir war nicht
so bewusst, dass es jetzt auch um Presse-
erklärungen geht. Aber Herr Professor Dr.
Feld erhält auf jeden Fall das Wort zur Be-
antwortung.

Sachverständiger Prof. Dr. Lars P. Feld
(Walter Eucken Institut e. V.): Ich antworte
gerne auf die Frage, wenngleich sich diese
nicht auf den Nachtragshaushalt richtet. Die
Presseerklärung bezieht sich auf die Situa-
tion in Europa. Inwiefern dort Ausgabenkür-
zungen fatal sind oder nicht, wird sich noch
herausstellen müssen. Wenn man eine er-
folgreiche Konsolidierungspolitik betreiben
will, dann ist es allerdings notwendig, auf der
Ausgabenseite anzusetzen.

Die auf der Ausgabenseite durchgeführ-
ten Konsolidierungen haben sich - zumindest
nach den Studien, die ich kenne, und das
sind relativ viele - als die erfolgreichen Kon-
solidierungen herausgestellt. Wenn die Kon-
solidierung nämlich auf der Einnahmeseite
durchgeführt wird - wenn also vornehmlich
durch höhere Steuern konsolidiert wird -,
dann sieht man entweder, dass die Begehr-
lichkeiten zunehmen und weitere Ausgaben-
wünsche auftreten, oder man stellt fest, dass
die zugrunde gelegten Konsolidierungsbei-
träge die Ausweichreaktionen der Steuer-
pflichtigen unzureichend berücksichtigt ha-
ben und der Effekt auf die öffentlichen Haus-
halte, die Reduktion des Defizits, zu gering
ist.

Mit anderen Worten: Wenn die Notwen-
digkeit besteht, sowohl in Deutschland als

auch in anderen Ländern der Europäischen
Union, zu konsolidieren - und diese Notwen-
digkeit besteht offensichtlich, sonst bekämen
diese Länder ihre Refinanzierungen zu güns-
tigeren Zinsen -, dann muss die Konsolidie-
rung auf der Ausgabenseite ansetzen.

Sachverständiger Prof. Dr. Heinz-J.
Bontrup (Westfälische Hochschule): Vielen
Dank für die Frage nach dem Neoliberalis-
mus. Es ist klar: Der Begriff ist ein wenig
verfälscht; das ist auch hinlänglich bekannt.
Seinerzeit war der Neoliberalismus die Ant-
wort auf den Liberalismus des 19. Jahrhun-
derts. Heute wird er allgemein als ein Begriff
gebraucht, der beschreiben soll, dass man
das wohlfahrtsstaatliche keynesianische Ele-
ment in der wirtschaftspolitischen Betrach-
tung eliminiert hat und dass man auf Markt-
radikalität und auf Privatisierung setzt. Im
Grunde könnte man von einer Pervertierung
des ordoliberalistischen Gedankens spre-
chen, der sich mit dem sogenannten Neolibe-
ralismus nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
bindet. Heute ist eigentlich hinlänglich be-
kannt, wie dieser Begriff zu interpretieren ist.

(Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE):
Offensichtlich nicht, sonst wäre die

Frage nicht gestellt worden! -
Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP):

Mir nicht!)

- Ist Ihnen nicht bekannt? Gut, dann will ich
es für Sie noch einmal ausführen.

Im Grunde genommen kann man sagen,
dass der Neoliberalismus darauf setzt, den
Staat zu verschlanken, ihn aus dem wirt-
schaftlichen Kreislauf herauszunehmen, den
Wettbewerb und die Marktradikalität überzu-
betonen und alles den Marktgesetzen zu
überlassen. Das ist letztlich damit gemeint.
Wenn man daran denkt, den Staat aus dem
wirtschaftlichen Kreislauf herauszunehmen -
selbst in Form eines Deficit Spendings nach
Keynes -, dann bedeutet das einen Angriff
auf den Sozialstaat. Der Sozialstaat ist in der
Bundesrepublik Deutschland übrigens ver-
fassungsmäßig garantiert. Das scheinen
einige Politiker und Politikerinnen in unserem
Lande vergessen zu haben.

Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE): Ich
richte meine zwei Fragen an Herrn Bontrup.

Die erste Frage: Wir beraten heute den
Nachtragshaushalt, der die 8,7 Milliarden
Euro, also den in diesem Jahr fälligen Anteil
Deutschlands an den Bareinlagen beim
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ESM, abbilden soll. In den Nachrichten ha-
ben wir heute verfolgt, dass auch Kollegen
aus dem Bundestag fordern, dass Spanien
unter den Rettungsschirm soll. Egal wie man
das nun bewertet: Herr Professor Bontrup,
sind Sie der Auffassung, dass es mit diesem
Nachtragshaushalt dann getan sein wird?
Oder müssen wir in Anbetracht der Situation,
dass Spanien vermutlich unter den Ret-
tungsschirm - ich sage es jetzt aus meiner
Sicht - gezwungen wird, damit rechnen,
einen weiteren Nachtragshaushalt beraten zu
müssen?

Die zweite Frage: Sind Sie der Auffas-
sung, dass ESM und Fiskalvertrag einen
Beitrag dazu leisten, die Finanzkrise zu
überwinden? Wenn nein, welche Maßnah-
men würden Sie vorschlagen?

Sachverständiger Prof. Dr. Heinz-J.
Bontrup (Westfälische Hochschule): Ich will
das Ganze einmal grundsätzlich angehen, so
wie ich es auch in meiner schriftlichen Stel-
lungnahme getan habe. Ich halte die
schlimmste Weltwirtschaftskrise seit den
20er-Jahren für in keiner Weise auch nur
annähernd gelöst. Bei allem, was bisher un-
ternommen wurde - das muss man in diesem
Kontext sicherlich weltweit sehen -, handelte
es sich um Maßnahmen, die allein auf
Symptombekämpfung, aber nicht auch nur
annähernd auf die Ursache für diese
schlimme Krise abzielten.

Ich sehe die Ursache eindeutig im Neo-
liberalismus - da schließt sich der Kreis -,
und das ist auch der Grund, warum ich in
meiner schriftlichen Stellungnahme diesen
Begriff so häufig gebraucht habe. Der Neo-
liberalismus, dieses neue Paradigma, ist
Mitte der 70er-Jahre weltweit losgetreten
worden. Die Idee dahinter war im Grunde
genommen - reduziert gesagt - eine Umver-
teilung. Man wollte eine Umverteilung von
den Arbeits- zu den Besitzeinkünften.

Das ist weltweit in den einzelnen Volks-
wirtschaften mehr oder weniger geschehen.
Überall sind die Lohnquoten verfallen. Da
sich Lohn- und Gewinnquote nun einmal zu
eins ergänzen, sind überall die Gewinnquo-
ten gestiegen. Damit hat sich weltweit nicht
nur bei den Einkommen, sondern auch bei
den Vermögensbeständen eine gigantische
Konzentration aufgebaut.

Für dieses Vermögen wird dann natürlich
nach einer Anlage gesucht, und hierfür
braucht man entsprechende Vermögens-

güter. Die Anlagemöglichkeit hat man in den
USA im Vermögensgut Immobilie gesehen,
ebenso in Spanien und in Irland. Man hat
aber auch erfahren, wo das endete, nämlich
in Spekulationen. Die neoliberal losgetrete-
nen und liberalisierten Kapitalmärkte haben
dann ein Übriges dazu getan, dass sich die-
ses vagabundierende Kapital weltweit ent-
sprechende Vermögensgüter gesucht hat.
Die sich daraus ergebende Vermögens-
preisinflation hat Blasen ausgelöst, die am
Ende platzen mussten.

Was danach passiert ist, wissen wir auch:
Weltweit war man erschrocken; fast drohte
die kapitalistische Kernschmelze. Dann hat
man sich an einen großen Ökonomen er-
innert, nämlich an John Maynard Keynes.
Weltweit ist man bastard-keynesianisch mit
einem gigantischen Deficit Spending vorge-
gangen. Überall auf der Welt hat man sehr
große Konjunkturprogramme auflegen müs-
sen, um das Schlimmste zu verhindern. Das
hat bei den einzelnen Ländern zur Staatsver-
schuldung geführt, weil die Politik weltweit
nicht den Mut hatte, den Vermögenden zu
sagen: Jetzt ist ein Vermögensschnitt, ein
Kapitalschnitt notwendig.

Man hat die Krise in den einzelnen Län-
dern im Grunde genommen auf das Konto
„Staatsverschuldung“ umgebucht. Überall
sind die Staatsschulden gigantisch angestie-
gen. Es ist völlig klar, dass das den Ländern
jetzt vor die Füße fällt. Das ist weltweit das
Problem. Das eigentliche Problem in Europa
besteht darin, dass jetzt die schwächeren
Länder wie Griechenland und die anderen
südeuropäischen Länder mit ihren Staats-
schulden nicht mehr klarkommen. Daraufhin
mussten Rettungsschirme errichtet werden,
um das System insgesamt nicht kollabieren
zu lassen.

Um noch einmal konkret auf Ihre Frage zu
kommen: Natürlich wird dieser Nachtrags-
haushalt nicht ausreichend sein, weil letztlich
nur die Symptome angegangen werden und
nicht die wahre Ursache. Die wahre Ursa-
che - das sage ich in aller Deutlichkeit - ist
die neoliberal gewollte Umverteilung von den
Arbeits- zu den Besitzeinkommen, die welt-
weit vollzogen worden ist.

Hier muss angesetzt werden. Wenn man
heute die Haushalte konsolidieren will - das
schließt an die zweite Frage an -, dann
braucht man im Grunde genommen einen
Vermögensschnitt. Das hat man mit Grie-
chenland gemacht; das war immerhin ein
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Anfang. Man braucht aber auch eine völlig
andere Fiskalpolitik, das heißt eine völlig
andere Ausgaben- und Steuerpolitik.

Ich halte überhaupt nichts davon, weiter
in neoliberaler Manier einseitig die Ausgaben
in den Fokus zu nehmen und die Einnahme-
seite völlig auszublenden. Das ist wissen-
schaftlich unseriös. Man muss in diesem Zu-
sammenhang berücksichtigen, was es in
Deutschland in den letzten zehn Jahren an
Steuersenkungen gegeben hat. Das kam
einer Erosion der Steuerbasis gleich. Allein
durch Änderungen im Steuerrecht gab es
Steuerausfälle in Höhe von etwa 300 Milliar-
den Euro; das ist wissenschaftlich eindeutig
verifiziert. Das ist übrigens, neben der Fi-
nanz- und Weltwirtschaftskrise, ein weiterer
Grund dafür, dass Deutschland eine derartig
hohe Staatsverschuldung hat.

Lassen Sie mich noch einen Satz zur
Massenarbeitslosigkeit sagen. Ich kann es
überhaupt nicht nachvollziehen, wenn in
Deutschland, auch im politischen Raum,
davon geredet wird, wir würden im Lande
demnächst Vollbeschäftigung oder einen
Fachkräftemangel haben. Nach wie vor gibt
es eine Massenarbeitslosigkeit, die enorme
Kosten für den Fiskus verursacht; diese lie-
gen etwa bei 60 Milliarden Euro. Das zeigen
auch die wissenschaftlichen Untersuchungen
der Bundesagentur für Arbeit eindeutig.

Vorsitzende Petra Merkel: Entschuldi-
gung, Herr Professor Bontrup. Sie sind,
glaube ich, das erste Mal Sachverständiger
in dieser Runde. Wir sind es hier gewohnt,
dass wir von den Sachverständigen nur die
Beantwortung der Fragen bekommen; sonst
sprengt das Ganze einfach unseren Rah-
men. Insofern würde ich Sie bitten, die Fra-
gen zu beantworten. Danach geht es weiter
in der Runde.

(Abg. Dr. h. c. Jürgen Koppelin
(FDP) meldet sich zur Geschäfts-

ordnung)

Sachverständiger Prof. Dr. Heinz-J.
Bontrup (Westfälische Hochschule): Einver-
standen, Frau Vorsitzende, aber Sie müssen
mir schon erlauben, meine Antwort im Kon-
text darzustellen. Ich will auch gleich schlie-
ßen, aber lassen Sie mich wenigstens noch
einen Satz zur Arbeitslosigkeit sagen. Wenn
wir tatsächlich Vollbeschäftigung hätten,
dann müsste in unserem Land keiner auch
nur eine Sekunde lang über Staatsverschul-

dung reden. Wir müssen die Ursachen ange-
hen; dann kann man die Haushalte entspre-
chend konsolidieren.

Vorsitzende Petra Merkel: Es gibt einen
Geschäftsordnungsantrag vom Kollegen
Koppelin.

Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP): Frau
Vorsitzende, wenn wir eine Sachverständi-
genanhörung durchführen, dann sollten wir
die Sachverständigen, soweit es geht, aus-
reden lassen. Für meine Fraktion kann ich
nur sagen: Wir haben dem Herrn Professor
sehr gerne zugehört.

Vorsitzende Petra Merkel: Das ist
schön, aber andere waren schon etwas un-
ruhig. Unabhängig davon, ob jemand unruhig
ist oder nicht: Wir haben uns auf ein be-
stimmtes Verfahren geeinigt. Wir möchten
die Expertenmeinung zum Sachverhalt hö-
ren, aber es wichtig, nur auf die Fragen ein-
zugehen; denn sonst schaffen wir unser
Pensum nicht, die Anhörung innerhalb von
zwei Stunden durchzuführen.

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich habe zwei Fragen an den
Vertreter des Bundesrechnungshofes. Ers-
tens. Wie beurteilen Sie den Nachtragshaus-
halt im Hinblick auf die Einhaltung der Schul-
denregel? Zweitens. Welche konkreten Vor-
schläge würden Sie machen, um die not-
wendige Konsolidierung voranzutreiben?

Sachverständiger Dieter Hugo (Bundes-
rechnungshof): Zu Ihrer ersten Frage zum
Thema Schuldenregel und Nachtragshaus-
halt: Die Eckwerte des Nachtragshaushalts
bewegen sich - das haben einige meiner
Vorredner bereits angesprochen - im Rah-
men des Abbaupfades, der nach Art. 143 d
Grundgesetz vorgegeben ist. In unserer
schriftlichen Stellungnahme haben wir eine
Alternativberechnung der Nettokreditauf-
nahme auf Basis der Ist-Ergebnisse 2010
angestellt. Auch auf Basis dieser Berech-
nung unterschreitet die jetzt ausgewiesene
Nettokreditaufnahme im Nachtragshaushalt
die Vorgaben der Schuldenregel, wenn auch
sehr knapp.

Wir sind der Auffassung - das habe ich
bei mehreren Sitzungen des Haushaltsaus-
schusses immer wieder betont -, dass ge-
mäß Sinn und Zweck der Schuldenregel auf



Haushaltsausschuss 12
[91. Sitzung am 6. Juni 2012]

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

dem tatsächlichen Defizit des Jahres 2010
aufzubauen ist. Wenn man so vorgeht, dann
ergeben sich nicht die Spielräume im Haus-
halt, wie sie gemäß der Berechnung im Ent-
wurf des Nachtragshaushalts vermeintlich
bestehen.

Hinzu kommt eine überraschend hohe,
negative Konjunkturkomponente - der Kol-
lege Wendorff hat es angesprochen - von
minus 6,2 Milliarden Euro. Angesichts der
fast ausgelasteten Wirtschaft mit einer relativ
guten Entwicklung des realen Bruttoinlands-
produkts ist das überraschend. Die Lage war
seit Anfang der 90er-Jahre nicht mehr so gut:
Der Arbeitsmarkt entwickelt sich sehr erfreu-
lich, das Zinsniveau befindet sich auf einem
historisch niedrigen Stand, und auch die
Preissteigerungsrate ist, relativ gesehen,
noch akzeptabel. Vor diesem Hintergrund
muss man sagen, dass der mit 6,2 Milliarden
Euro ausgewiesene Negativsaldo bei der
Konjunkturkomponente sehr hoch ausfällt.
Dadurch wird ja quasi eine zusätzliche Neu-
verschuldungsmöglichkeit eröffnet.

Lässt man diese beiden Aspekte - neuer
Ausgangswert und Konjunkturkomponente -
außen vor, besteht angesichts der Eckdaten
eigentlich kein Spielraum mehr beim Nach-
tragshaushalt.

Zu Ihrer zweiten Frage nach möglichen
Konsolidierungsvorschlägen: Statt auf die
vielen Möglichkeiten einzugehen, die der
Bundesrechnungshof in den letzten Jahren
zur Konsolidierung des Haushaltes sowohl
auf der Einnahmen- als auch auf der Ausga-
benseite präsentiert hat, möchte ich auf das
Gutachten mit dem Titel „Chancen zur Ent-
lastung und Modernisierung des Bundes-
haushaltes“ verweisen, das der Präsident
des Bundesrechnungshofes als Bundes-
beauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung im November 2009 veröffentlicht hat.
Dort wurden viele Konsolidierungsvorschläge
zusammengefasst.

Als ein Beispiel möchte ich die Misch-
finanzierung im Bereich des Straßenbaus
und der Wasserstraßen anführen. In diesem
Bereich ließen sich durch eine andere Orga-
nisation des Zusammenwirkens von Bund
und Ländern sicherlich erhebliche Einspar-
potenziale heben.

Als weiteres Beispiel wird die Abschaf-
fung der Wohnungsbauprämie genannt, die
ja ihren ursprünglichen Sinn und Zweck ver-
loren hat.

Im Bereich Steuern - ohne von Steuer-
erhöhung sprechen zu wollen - wird auf den
ermäßigten Umsatzsteuersatz eingegangen.
Nachdem dieser in der Vergangenheit eher
auf weitere Bereiche ausgedehnt wurde,
findet nun ja eine Überprüfung statt.

Außerdem würde eine Optimierung der
Steuerverwaltung, insbesondere auf der
Länderebene, zu zusätzlichen Steuerein-
nahmen führen, ohne dass man eine Steuer-
erhöhung beschließen müsste.

Vorsitzende Petra Merkel: Wir kommen
zur nächsten Fragerunde.

Volkmar Klein (CDU/CSU): Ich habe
zwei Fragen an Herrn Clever.

Meine erste Frage lautet: Wie beurteilen
Sie das Vorhaben, die entsprechende Kapi-
taleinzahlung an den ESM zu ermöglichen?
Darum ging es uns ja ursprünglich bei dem
Nachtragshaushalt.

Wir haben eben schon einiges darüber
gehört, wie nachhaltig unsere an sich erfolg-
reichen Konsolidierungsbemühungen sind.
Vor allen Dingen aus anderen europäischen
Ländern stürzen aber Wünsche und Forde-
rungen auf uns ein, dass wir aufgrund unse-
rer wirtschaftlichen und bonitätsmäßigen
Situation die Ausgaben erhöhen sollen. Zu-
gleich bildet sich aber bisher der erhebliche
Rückgang der Arbeitslosigkeit nur unzurei-
chend in der Ausgabensituation unserer So-
zialkassen ab. Meine zweite Frage lautet
daher: Müsste sich der Rückgang der Ar-
beitslosigkeit nicht auch proportional in
einem Rückgang der Sozialausgaben nie-
derschlagen?

Sachverständiger Peter Clever (Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände e. V.): Der vorliegende Nachtrags-
haushalt ist zwingend notwendig, damit die
erste und die zweite Tranche ausbezahlt
werden können. Das kann niemand in Zwei-
fel ziehen. Insofern begrüßen wir diesen als
Bestandteil der richtigen Politik der Bundes-
regierung im Hinblick auf die Krisen an den
internationalen Finanzmärkten im Rahmen
der Stabilisierungsbemühungen der Europäi-
schen Union. Dieser Zweck wird zu 100 Pro-
zent erfüllt. Deshalb muss es diesen Nach-
tragshaushalt geben.

Die eingangs geäußerte Kritik geht da-
rüber hinaus. Es wurde kritisiert, dass ange-
sichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung
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jetzt die Chance bestanden hätte, den wirk-
lichen Konsolidierungsbemühungen auch auf
der Ausgabenseite ein wenig mehr Nach-
druck zu verleihen. Unbeschadet dessen,
dass die jetzt beschlossenen Maßnahmen
absolut notwendig sind, fehlt uns das bisher.

Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt und ihren
Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen:
Leider wird der Kurs fortgesetzt, dass indirekt
Mittel der Beitragszahler in den Bundes-
haushalt umgeleitet werden. Das kann ich als
stellvertretender Vorsitzender des Verwal-
tungsrats der Bundesagentur für Arbeit - ich
spreche für den gesamten Verwaltungsrat,
jedenfalls für die Gruppe der Arbeitnehmer
und die Gruppe der Arbeitgeber - nicht gut-
heißen. Das wurde auch im Nachtragshaus-
halt nicht korrigiert. Der Eingliederungsbei-
trag wird zwar, wie wir jetzt alle wissen, ab-
geschafft, aber auch der gesamte Mehrwert-
steuerzufluss in den Haushalt der Bundes-
agentur wird auf Null gesetzt, obwohl er für
das operative Geschäft der Bundesagentur
für Arbeit gar nicht genutzt werden konnte
und auch nicht genutzt werden sollte. Viel-
mehr sind dieses 8 Milliarden Euro eins zu
eins über niedrigere Beiträge an die Bei-
tragszahler weitergegeben worden. Nun fehlt
uns dieser Betrag im Haushalt. Wir kommen
zwar noch nicht in eine defizitäre Situation,
aber nach zwei Jahren mit bombiger Kon-
junktur müsste die Bundesagentur für Arbeit
eigentlich eine Rücklage in zweistelliger Mil-
liardenhöhe aufgebaut haben.

Die langfristige Perspektive, die uns jetzt
durch diese Art der Finanzierung geboten
wird, und die Verbindung zwischen dem
Haushalt der Bundesagentur und dem Bun-
deshaushalt führt dazu, dass die Bundes-
agentur strukturell selbst bei kleineren Kon-
junktureintrübungen nicht mehr gewappnet
ist, stabilisierend zu wirken, nachdem die
Bundesagentur, wie jeder weiß, in der letzten
Krise einen erheblichen Beitrag zur Stabili-
sierung geleistet hat. Aus der Rücklage, die
wir damals aufgebaut hatten, wurden 17 Mil-
liarden Euro in die Bekämpfung der Krise
gesteckt, insbesondere durch Zahlung des
Kurzarbeitergeldes. Es gibt weiterhin, wie wir
glauben, einen strukturellen Bedarf, auf der
Ausgabenseite ambitioniert zu bleiben, ge-
rade wegen der guten wirtschaftlichen Situa-
tion.

Zur internationalen Performance: Wir
werden die Bundesregierung und die sie
tragenden Fraktionen unterstützen, und zwar

nicht nur die Koalition, sondern auch die
Oppositionsfraktionen - natürlich nicht alle,
aber soweit sie die im Interesse des Landes
notwendige und richtige Politik mittragen -,
Begehrlichkeiten entgegenzutreten, an das
Geld der deutschen Steuerzahler zu kom-
men. Diese halten wir für falsch; denn wir
sehen auch in Staaten, die noch viel höher
verschuldet sind als die Bundesrepublik
Deutschland, zwingend Konsolidierungs-
bedarf. Dazu wird übrigens niemand ge-
zwungen - das wurde eben mit Blick auf
Spanien diskutiert -; man kann ja auch einen
Sanitätswagen nicht auf einmal zum Gefäng-
nis erklären, nur weil jemand hineingetragen
wird; vielmehr bleibt er ein Sanitätswagen.

Carsten Schneider (Erfurt) (SPD): Meine
erste Frage richtet sich an Herrn Professor
Feld. Im Nachtragshaushalt ist eine Netto-
kreditaufnahme von über 35 Milliarden Euro
vorgesehen. Im Jahr 2011 hatten wir trotz
schlechterer gesamtwirtschaftlicher Bedin-
gungen eine Nettokreditaufnahme von
17 Milliarden Euro. Ist die Erhöhung der
Nettokreditaufnahme eine Antwort der Bun-
desregierung auf die Forderungen von
Frankreich und anderen Staaten, zu investie-
ren und die staatliche Nachfrage zu steigern,
um dadurch die von anderen Ländern ge-
troffenen Sparmaßnahmen zu kompensieren,
oder zeugt dies von politischem Unvermö-
gen?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn
Professor Belke. Es geht um die Absicherung
von Risiken, die sich sowohl aus der direkten
Kreditvergabe an Griechenland als auch über
die Vergabe durch die EFSF ergeben. Im
Haushalt wurde dafür keinerlei Vorsorge
getroffen. Angesichts der Tatsache, dass die
Bundesbank ihren Gewinn deutlich nach
unten gefahren hat, was sich im Haushalt im
Hinblick auf die Bewertung der Rückstellun-
gen, die die Bundesbank gebildet hat, nie-
derschlägt, frage ich Sie: Halten Sie es für
angemessen, sachlich geboten und richtig,
dass quasi keinerlei Vorsorge für die an
Griechenland vergebenen Darlehen in zwei-
stelliger Milliardenhöhe getroffen wurde?

Sachverständiger Prof. Dr. Lars P. Feld
(Walter Eucken Institut e. V.): Mit den Be-
urteilungen halte ich mich ein bisschen zu-
rück; das werden Sie mir nachsehen.

Den ersten Teil Ihrer Frage würde ich so
beantworten, dass dieses Vorgehen keine
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Antwort auf die vom europäischen Umfeld
geforderten Nachfragesteigerungen ist. Im
Moment geht es lediglich darum, dass durch
diesen Nachtragshaushalt die zusätzlichen
Finanzierungsbedürfnisse für den ESM ge-
deckt werden. Die bisher abgegebenen
Stellungnahmen lassen einen Konsens da-
rüber erkennen, dass die zu ergreifenden
Maßnahmen sinnvoll sind, dass der ESM
eine sinnvolle Einrichtung ist und dass die
Notwendigkeit des Nachtragshaushaltes in
dieser Hinsicht kaum zu bestreiten ist. Damit
habe ich auch keine Schwierigkeiten. Es
bleibt aber festzuhalten, dass ein solches
Vorgehen keinen Nachfrageimpuls in ande-
ren europäischen Ländern verursacht, son-
dern lediglich dazu dient, die Schwierigkei-
ten, die manche Länder möglicherweise bei
der Refinanzierung haben, aufzufangen und
in irgendeiner Form positiv abzuwenden.
Insofern ist es sicherlich nicht dahin gehend
zu interpretieren.

Man muss in den Bereichen Nachfrage-
steigerung, Konjunkturprogramme und der-
gleichen immer ein bisschen vorsichtig sein.
Noch einmal zu den Studien, die mir vorlie-
gen: Es wird viel über nicht-keynesianische
Effekte von Konsolidierungsprogrammen
diskutiert. Sie kommen zwar häufig vor, aber
nur in bestimmten Kontexten und nicht, wenn
alle Welt um einen herum konsolidiert und
dadurch die Nachfrage zurückgeht. Von da-
her sind entsprechende Auswirkungen von
der Konsolidierungspolitik in den betroffenen
Ländern nicht zu erwarten. Von einer Aus-
weitung der Staatsausgaben in den jeweili-
gen Ländern ist allerdings auch nichts zu
erwarten; denn die uns bekannten Multipli-
katoren liegen in der Regel bei eins oder da-
runter. Wenn die Evaluation irgendwann
einmal vorliegt, werden wir möglicherweise
feststellen, dass wir in Deutschland Ende
2008 Anfang 2009 einen Multiplikator größer
als eins hatten. Das damalige Konjunktur-
programm hätte sich also gerechnet. An-
sonsten funktioniert das aber nicht. Schließ-
lich sollte man der Konjunktur nicht hinterher-
sparen, also die automatischen Stabilisato-
ren wirken lassen.

Bezüglich der gewünschten Effekte in den
Partnerländern spielt der Nachtragshaushalt,
der jetzt auf dem Tisch liegt, keine Rolle. Den
einzigen Effekt, den wir als Bundesrepublik
Deutschland im Moment auf unsere Partner-
länder ausüben, ist, dass wir durch steigende
Importnachfrage für einen gewissen außen-

wirtschaftlichen Impuls in den betroffenen
Ländern sorgen. Das können wir bieten.
Über den ESM können wir auch Zinssenkun-
gen bieten bzw. die Zinssteigerungen in
Grenzen halten. Auch das sind günstige
Effekte für die betroffenen Länder.

Meines Erachtens ist der Nachtragshaus-
halt vertretbar, und zwar sowohl vor dem
Hintergrund des weniger ambitionierten Aus-
gangsniveaus von 2010, das der gesetz-
lichen Regelung für die Schuldenbremse
zugrunde liegt, als auch vor dem Hintergrund
eines ambitionierteren Niveaus. Man bleibt
unter der vorgegebenen Grenze für die
strukturelle Neuverschuldung und hält die
Schuldenbremse somit ein. Allerdings hätte
man sich von der Bundesregierung ein ambi-
tionierteres Vorgehen erhoffen können, da
die Situation aufgrund der Mehreinnahmen
und der Minderausgaben, die sich aus den
gegenwärtigen Bedingungen ergeben, zur-
zeit so günstig ist wie schon lange nicht
mehr. Man bleibt allerdings, wie gesagt, im
gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen. Selbst
wenn man das Ganze mit den Vorgaben der
Bundesbank durchrechnet, bleibt man im
Rahmen.

Man sollte aber vorsichtig sein mit einem
Vergleich von Soll und Ist. Ich vergleiche das
Ist von 2011 ungern mit dem Soll von 2012.
Vielleicht verbessert sich die Situation in
diesem Jahr ja noch. Vielleicht sprudeln die
Einnahmen noch stärker, sodass das Defizit
am Ende des Jahres nicht konjunkturberei-
nigt niedriger ist. Es kann aber auch schlim-
mer kommen. Wenn um uns herum in der
Euro-Zone größere Probleme auftreten, kann
sich das Ganze auch ins Negative wenden.
Insofern wäre ich vorsichtig, wenn es um
eine Prognose für das Ist-Ergebnis 2012
geht.

Sachverständiger Prof. Dr. Ansgar
Belke (Universität Duisburg-Essen): Ich bin
für die Frage dankbar, weil hier noch nicht
thematisiert worden ist, dass es sich hierbei
um Risiken handelt, die auch über die Euro-
päische Zentralbank laufen.

Wir haben in letzter Zeit häufig versucht,
das Risiko der Euro-Krise für den deutschen
Steuerzahler zu quantifizieren. In diesem
Zusammenhang kommt man auf die Kosten
für die Rettungspakete zu sprechen und auf
die Frage, was ein Schuldenschnitt bringt.
Ein Schuldenschnitt bringt einem Land wie
Griechenland kurzfristig natürlich Erleichte-
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rung. Darüber, ob er für Griechenland lang-
fristig Reputationsverluste oder -gewinne mit
sich bringt, streiten sich die Wissenschaftler
gegenwärtig. Auf der einen Seite ist ein
Schuldenschnitt natürlich ein Makel - er ver-
ringert die Chancen auf den Kapitalmärk-
ten -; auf der anderen Seite ist es aber auch
ein Benefit, weil hierdurch Spielräume für
Wachstum eröffnet werden.

Zur Vorbereitung habe ich mir Studien
angeschaut, die sich mit der Frage beschäf-
tigen, welche fiskalischen Folgen es für
Deutschland als Gläubiger hätte, wenn Grie-
chenland nach den Wahlen die Euro-Zone
verlassen müsste. Dabei kommt man eigent-
lich zu einer ganz optimistischen Ansicht; das
hätte ich vorher gar nicht gedacht. Wenn ich
in die Literatur schaue, stelle ich fest, dass
die gegenwärtige Abwertung gegenüber
Emerging Markets, also aufholenden Län-
dern, das Exportwachstum forciert und zu
einer weiteren Verringerung der Importe
führt. Wenn eine Wirtschaft kurzfristig weni-
ger stark wächst, dann sinkt die Importquote
und der Außenüberschuss steigt. Der
„Grexit“, der Greek Exit aus der Euro-Zone,
führt also nicht zwingend zur Insolvenz Grie-
chenlands. Das ist zu berücksichtigen, wenn
man die Kosten bemisst.

Außerdem muss man Folgendes berück-
sichtigen: Zwar ist die Zahl der öffentlichen
Gläubiger Griechenlands im Rahmen der
Rettungsaktionen sehr stark angestiegen.
Diese Forderungen sind im Falle eines Aus-
tritts Griechenlands aber nicht zwangsläufig
abzuschreiben; denn die Forderungen der
öffentlichen Gläubiger sind bevorrechtigt,
weil ihnen ein Preferred-Creditor-Status ge-
währt wird. Das heißt, dass wir bei der Be-
rechnung der Risiken unsere Beteiligung am
IWF auf keinen Fall, wie es der eine oder
andere Kollege vielleicht macht, als Risiko
sehen sollten. Der IWF ist immer „senior“ und
bekommt sein Geld immer zurück. Natürlich
würde ein Austritt Griechenlands einen offi-
ziellen Default der griechischen Regierung
gegenüber den privaten Gläubigern bedeu-
ten, aber eben nicht gegenüber den öffent-
lichen Gläubigern.

Jetzt unterstelle ich einmal, dass wir eine
Rendite auf Bundesanleihen von 1,5 Prozent
jährlich haben. Es gibt eine Studie des Kolle-
gen Daniel Gros und anderer vom Centre for
European Policy Studies, in der vorgeschla-
gen wird, dass wir es wie bei der letzten
EFSF-Vereinbarung machen: Wir gewähren

ein Schuldenmoratorium, so eine Art Grace
Period von 10 Jahren, und innerhalb von
20 Jahren kann zurückgezahlt werden. Dabei
kommt für die Griechen ein jährlicher Schul-
dendienst von 3 Prozent des BIP heraus, der
durchaus tragbar ist. Damit hätte man kein
Problem. Die Rückzahlung, der Ressourcen-
transfer an Ausländer, würde 6 Prozent der
gesamten Exporteinnahmen ausmachen.
Daraus würden sich durchaus günstige Per-
spektiven für Griechenland ergeben. Meiner
Ansicht nach wäre es ein Fehler, zu sagen:
Der Zinssatz von 1,5 Prozent ist sozusagen
eine Risikorückstellung; er erhöht die Kos-
ten. - Ich würde eher sagen: Auf den ersten
Blick ist das zwar eine erhebliche Subvention
für ein Land, dessen Anleihen gegenwärtig
zu einem Zinssatz von mehr als 25 Prozent
gehalten werden - wenn ich das umrechne,
wäre das ein Haircut, ein Schuldenschnitt,
von mehr als 80 Prozent -; wir müssen aber
berücksichtigen, dass die öffentlichen Gläu-
biger „senior“, also bevorrechtigt sind. Das
heißt: Die von privaten Gläubigern gehalte-
nen Bonds haben eine so hohe Verzinsung,
weil der öffentliche Sektor im Insolvenzfall
bevorrechtigt ist. Insofern ist dies ein fal-
sches Indiz.

Wenn man das so regeln würde, wie ich
das beschrieben habe, käme es langfristig zu
einer u-förmigen Anpassung Griechenlands.
Kurzfristig würde das eine Belastung für den
Bundeshaushalt darstellen. Das ist aber ein
normaler Anpassungsprozess. Die Kommis-
sion hat der Regierung bescheinigt, dass sie
auf dem richtigen Pfad ist, und das Defizit-
verfahren kann früher beendet werden. Im
Grunde ist es doch aber so - kurzfristig be-
trachtet -, dass im Norden inflationiert und im
Süden deflationiert wird, um das Problem zu
lösen. Wagnisrückstellungen bei der Bun-
desbank mindern vielleicht kurzfristig den
Gewinn bei der Bundesbank - das haben wir
schon gesagt -, und dementsprechend fallen
die Überweisungen vielleicht geringer aus;
aber in der Barwertrechnung stehen die
Chancen nicht schlecht, dass sich aus dem
„Grexit“ keine langfristigen fiskalischen Kos-
ten ergeben.

Jetzt komme ich ganz kurz auf die EZB zu
sprechen. Der ausgewiesene Bundesbank-
gewinn ist meiner Ansicht nach immer noch
zu hoch. Hier stecken in der Tat Risiken. Wir
haben die TARGET2-Ausfälle bei der Bun-
desbank bislang nicht berücksichtigt. Diese
Ausfälle kommen zustande, wenn Griechen-
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land austritt. Es hängt dann von der Ver-
handlungsstärke der Deutschen ab, wie hoch
sie sein werden.

Wir haben uns auch genauer angeschaut,
was passiert, wenn das Eigenkapital der EZB
negativ wird. An dieser Stelle taucht die
Frage des fiskalischen Backing auf. Die
Frage ist, ob mit Nachschusspflichten des
Bundes gerechnet wird oder wie ein solches
Problem sonst gelöst werden soll.

Indirekt gibt es noch ein Exposure, was
die Krise im Süden der Euro-Zone angeht -
da kann man vielleicht nachlegen -: Wenn
die Krise abflaut oder die Wahrscheinlichkeit
für Euro-Bonds steigt, könnten die Refinan-
zierungszinsen für Deutschland wieder stei-
gen. Das Argument „sicherer Hafen“ würde
dann entfallen. Ich halte die gegenwärtige
Konjunkturentwicklung aufgrund der krisen-
haften Erscheinungen für negativ gefärbt. Wir
haben auch die weltweite konjunkturelle
Entwicklung und die Auswirkungen, die die
Unsicherheit in Bezug auf Spanien auf die
europäische Konjunktur hat, im Haushalt zu
berücksichtigen.

Letztendlich dürfte auch die Diskussion
über die Wachstumsförderung durch die
Europäische Investitionsbank - Stichwort:
angestrebte Kapitalerhöhung - interessant
sein. Je nachdem, wie viele Länder sich be-
teiligen, fallen dafür Kosten in Höhe von 1,6
bis 3 Milliarden Euro an. Auch die Um-
schichtung der Strukturfonds - in der letzten
Woche waren wir zu einem Gespräch über
dieses Thema ins Kanzleramt eingeladen -
kann einen stärkeren Mittelabfluss zur Folge
haben und insofern zu Risiken im Haushalt
führen.

Insofern sollte man auf die EZB und ins-
besondere auf die TARGET2-Verbindlich-
keiten schauen, um die Risiken zu sehen.
Den Austritt Griechenlands sehe ich nicht als
kritisch an, wenn man die richtige Lösung
wählt.

Otto Fricke (FDP): Sofern die Bürger in
den anderen Ländern deswegen nicht nervös
werden.

Wir haben hier einen Nachtragshaushalt
vorliegen. Als Abgeordnete im Haushalts-
ausschuss haben wir das Problem, dass wir
nicht nur abstrakt über die Frage entschei-
den, ob wir mehr oder weniger sparen müs-
sen. Vielmehr sind wir diejenigen, die sagen,
wo gespart werden muss bzw., wenn man
einen anderen Ansatz wählt, wo mehr einge-

nommen werden soll. Interessant ist, dass
ich von Ihnen immer wieder gehört habe:
Man müsste ernsthafter sparen; man müsste
vielleicht an die Ausgaben heran; man
müsste an die Einnahmen heran. - So richtig
konkret wurde aber keiner von Ihnen. Ich
gebe zu: Der Bundesrechnungshof hat ein
paar Punkte genannt. Ich sage Ihnen aber
auch ganz ehrlich: Sosehr er bei der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung recht hat, an die-
ser Stelle holt man nicht die Summen he-
raus, die man braucht, um auf den Pfad zu
kommen, der dem Bundesrechnungshof
vorschwebt.

Mich würde interessieren, ob einer der
hier Anwesenden konkrete Vorschläge un-
terbreiten kann - ich frage insbesondere den
Sachverständigen der Deutschen Bundes-
bank und den der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände -, wie man
in diesem Haushalt mit dem Nachtragshaus-
halt - meinetwegen auch bezogen auf den
Haushalt 2013 - eine halbe Milliarde Euro
oder mehr einsparen kann. Dass man mehr
sparen will, sagt jeder. Irgendwelche Vor-
schläge hat auch jeder. Wenn es aber kon-
kret wird, hält sich jeder zurück. Eine Anhö-
rung soll ja dazu dienen, dass wir als Abge-
ordnete anschließend sagen: Der Herr Sach-
verständige hat mir einen guten Tipp gege-
ben, an welcher Stelle Kürzungen sinnvoll
und möglich sind. Darüber diskutiere ich mit
den Kollegen, und dann versuche ich viel-
leicht, das in meiner Fraktion und mit dem
Koalitionspartner durchzusetzen.

Außerdem hätte ich gerne von der Bun-
desvereinigung der Arbeitgeberverbände
eine Erläuterung zu folgendem Widerspruch:
Sie sagen auf der einen Seite, wir sollten die
Haushalte konsolidieren, und auf der ande-
ren Seite fordern Sie, dass wir der Bundes-
agentur nicht so viel Geld wegnehmen bzw.
ihr mehr Geld geben.

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Grundsätzlich ist
die Entscheidung über die Höhe von Ein-
nahmen und Ausgaben und über die Ein-
nahmen- und Ausgabenstruktur natürlich
eine originär politische Entscheidung. Da-
rüber müssen Sie entscheiden und nicht die
Deutsche Bundesbank.

(Otto Fricke (FDP): Sie können uns
ja Vorschläge machen!)

Wir weisen im Zusammenhang mit der
Geldpolitik grundsätzlich darauf hin, dass
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Konsolidierung und solide Staatsfinanzen
ausgesprochen wichtig sind. Sie sind maß-
geblich dafür, dass die Geldpolitik ihr Ziel,
Preisniveaustabilität zu gewährleisten, erfül-
len kann. Mit Blick darauf, was möglicher-
weise besonders wachstumsförderlich bzw.
wachstumsschädlich ist - das hat Herr Feld
bereits ausgeführt -, bietet es sich an, auf der
Ausgabenseite anzusetzen. Es sind die Aus-
gaben ins Visier zu nehmen, insbesondere
die Subventionen. Hierzu wurden umfangrei-
che Listen vorgelegt, zum Beispiel die
Koch/Steinbrück-Liste. Die Vorschläge wur-
den jedoch nur zum Teil umgesetzt. Die er-
mäßigten Mehrwertsteuersätze, die in die
Kategorie „Subventionen“ fallen, wurden
schon erwähnt. Auf diesem Gebiet gibt es
sicher Maßnahmen, mit denen man das
Wachstum langfristig tendenziell positiv be-
einflussen kann. Am Ende ist es aber, wie
gesagt, eine politische Entscheidung, welche
Maßnahmen getroffen werden.

Es wurden bereits umfangreiche Maß-
nahmen vorgeschlagen. Im Jahr 2010 hat die
Koalition ein Konsolidierungspaket ge-
schnürt. An verschiedenen Stellen wurden
damals aber, aus welchen Gründen auch
immer, Abstriche vorgenommen. Die Tatsa-
che, dass die damals vorgesehenen Einspa-
rungen nicht realisiert wurden, trägt mit dazu
bei, dass das strukturelle Defizit jetzt steigt.

Sachverständiger Peter Clever (Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände e. V.): Herr Fricke, Sie haben ge-
sagt, man solle Maßnahmen nennen, die
Einsparungen von mindestens einer halben
Milliarde Euro bringen. Ich nenne Ihnen da-
her ein konkretes Beispiel: Jeder Arbeitslose,
der nicht nur Arbeitslosengeld bekommt,
sondern zusätzlich aus den Mitteln der Ar-
beitslosenversicherung eine Qualifizierung
finanziert bekommt, verlängert mit der Teil-
nahme an der Qualifizierung seinen Arbeits-
losengeldanspruch um die Hälfte der Dauer
der Qualifizierungszeit. Allein die Abschaf-
fung dieser doppelten Begünstigung, was in
Zeiten einer guten konjunkturellen Entwick-
lung problemlos machbar ist, würde eine
halbe Milliarde Euro bringen.

Es ist Ihnen bekannt, dass wir glauben,
dass man den Anspruch auf Arbeitslosengeld
einheitlich auf zwölf Monate festschreiben
kann. Ich weiß, dass an dieser Stelle viele
aufschreien; ich sage es trotzdem. Damit
wären Sie schon bei einem Vielfachen des

von Ihnen genannten Betrages. Wenigstens
sollte man die falsche Richtungsentschei-
dung - ich meine die Verlängerung der Be-
zugsdauer von Arbeitslosengeld für Ältere -
in einer Zeit infrage stellen, in der wir eine
gute konjunkturelle Entwicklung haben, die
Arbeitsmarktperspektiven gut sind und die
Frühverrentungsregelungen auslaufen. Das
würde ein Vielfaches einer halben Milliarde
an Einsparungen bringen.

Ich habe in der letzten Anhörung gesagt:
Die Reduktion beim Elterngeld führt nicht zu
einer sozialen Schieflage. Unter sozialen
Gesichtspunkten ist es richtig, dass man bei
Personen mit höherem Einkommen ansetzt.
Ich habe aber ausdrücklich auch gesagt,
dass man es von 67 auf 65 oder sogar auf
60 Prozent reduzieren könnte. Das wäre
absolut vertretbar. Es wäre kein Ausverkauf
des deutschen Sozialstaates.

Es gibt Möglichkeiten, strukturell bedingte
Ausgaben zu verringern, ohne die Sozial-
staatlichkeit unseres Landes auch nur an-
satzweise infrage zu stellen. Wir geben ein
Drittel unserer gesamten Wirtschaftsleistung
für Umverteilungsmaßnahmen jedweder Art
aus. Da ist Spielraum vorhanden. Ich habe
nur einige wenige Punkte genannt.

Mit Ihrer zweiten Frage haben Sie natür-
lich ein bisschen provoziert. Es ist schon
provozierend, wenn der Dieb sagt: Hör mal
zu, mir geht es schlecht. Warum beschwerst
du dich eigentlich darüber, dass ich dir Geld
klaue? - Es tut mir furchtbar leid, aber der
Bund hat vom Bundessozialgericht rechts-
verbindlich bescheinigt bekommen, dass er
uns mindestens 500 Millionen Euro geklaut
hat. Dieses Geld musste zurückgezahlt wer-
den. Das steht übrigens im Nachtragshaus-
halt, wenn auch sehr verklausuliert. Man sagt
natürlich nicht: „Wir haben es geklaut“, son-
dern man sagt einfach: Die Bundesagentur
musste ein eingeplantes Darlehen nicht auf-
nehmen. - Dieses Darlehen mussten wir aber
nur deshalb einplanen, weil man uns dieses
Geld geklaut hat. Wir haben dagegen
Rechtsmittel eingelegt und vor Gericht letzt-
instanzlich recht bekommen. Es waren ins-
besondere zwei Kollegen aus der FDP-Frak-
tion, die glücklicherweise wenigstens verhin-
dert haben, dass die Bundesregierung uns
nicht rückwirkend verkaufen konnte, dass sie
das Geld rechtmäßig geklaut hat; das war die
ursprüngliche Absicht. Die Juristen kennen
das. Das nennt sich unechte Rückwirkung.
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Diese Pläne hat die FDP glücklicherweise
zunichte gemacht.

Ich finde, man muss zwischen der Her-
stellung eines rechtskonformen Zustandes,
der den Bund begünstigt, nachdem er sich
ein Recht genommen hat, das ihm nicht zu-
steht, und der Frage, wo gespart werden soll,
sehr genau trennen. Mir kommt es auf Fol-
gendes an: Bitte klaut der BA kein Geld, bitte
betrügt sie nicht - ich meine das jetzt nicht im
juristischen Sinne -, sondern geht ehrlich mit
ihr um! Wenn man der BA sagt, dass sie
Geld bekommt, damit es in Form einer Bei-
tragssatzsenkung an den Beitragszahler
weitergegeben wird - es geht um bis zu
8 Milliarden Euro jährlich aufgrund der Mehr-
wertsteuererhöhung um 3 Prozentpunkte -,
und ihr diese Mittel dann Schritt für Schritt
entzogen werden, dann muss das politisch
thematisiert werden; denn die Folgen sind
erst mittelfristig erkennbar.

Heute können wir das dank der guten
konjunkturellen Lage abfangen, aber - das
habe ich eben schon gesagt - wir sind nicht
mehr für eine Krisensituation gewappnet.
Deshalb wäre es schön, wenn es einen poli-
tischen Konsens gäbe, dass der Bund, wenn
es einmal zu einer konjunkturellen Eintrü-
bung kommt, die politische und moralische
Verpflichtung hat, die Stabilisierungsmaß-
nahmen, die dann für die BA erforderlich
sind, aus Steuermitteln zu finanzieren. Aber
das ist eine Überlegung für die Zukunft.
Solch eine Situation will ich jetzt nicht herbei-
reden, und ich sehe im Moment auch keine
Anzeichen dafür. Ich glaube jedoch nicht,
dass wir in den nächsten zehn Jahren nur
himmlische Zeiten am Arbeitsmarkt und in
der Wirtschaft erleben werden. Wir müssen
uns, wenn wir solide sein wollen, auf Krisen-
zeiten vorbereiten.

(Johannes Kahrs (SPD): Da hat die
CDU zumindest etwas gelernt!)

Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE): Meine
erste Frage geht an Herrn Clever, der ja vor-
hin in Bezug auf Spanien meinte, gegen mich
polemisieren zu müssen. Daher frage ich Sie
ganz direkt: Sind Sie wirklich der Auffassung,
dass es sinnvoll ist, Steuergelder weiterhin
dazu zu verwenden, marode Banken - in
diesem Fall spanische - künstlich am Leben
zu halten, statt dafür zu sorgen - das wäre
doch viel sinnvoller -, dass Unternehmen, die
gesund sind, aber aufgrund der Bankensitua-
tion keine Kredite bekommen, direkt unter-

stützt werden? Die Hilfestellung, die jetzt für
Spanien vorgesehen ist, besteht ja darin,
marode Banken zu finanzieren. Sie trägt aber
nicht direkt zur Unterstützung der Wirtschaft
bei.

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn
Professor Bontrup. Sehen Sie genauso wie
ich, dass das außenwirtschaftliche Ungleich-
gewicht zwischen den Euro-Ländern ent-
scheidend zur krisenhaften Situation beige-
tragen hat? Welche Strategien würden Sie,
wenn Sie das so sehen, vorschlagen, um
dieses außenwirtschaftliche Ungleichgewicht
abzubauen?

Sachverständiger Peter Clever (Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände e. V.): Frau Lötzsch, ich möchte
mit dem zweiten Teil der Frage beginnen.
Spanischen Unternehmen geht es unter an-
derem deshalb schlecht, weil das Arbeits-
recht in diesem Land so vernagelt und ver-
riegelt ist, sodass sich die Unternehmen nicht
schnell an neue Marktgegebenheiten anpas-
sen können. Man folgt dort genau Ihren Re-
zepten, den Rezepten Ihrer Partei: Völlig
unabhängig von der wirtschaftlichen Situation
will man immer weiter regulieren, die Unter-
nehmen weiter strangulieren und weitere
Rechtsansprüche der Arbeitnehmer kreieren.
Genau das macht Unternehmen krank. All
dies kann bei uns dank einer funktionieren-
den Sozialpartnerschaft, bei der Gewerk-
schaften auch zur Moderation fähig sind,
glücklicherweise nicht eintreten.

Im Grunde müssen in Spanien Struktur-
reformen vorgenommen werden, durch die
die Basis für die Wirtschaft wieder gesunden
kann und durch die ordentliche Wirtschafts-
verhältnisse in Spanien wiederhergestellt
werden können. Der spanische Ministerprä-
sident versucht nun, diese Strukturreformen
anzugehen. Wir unterstützen ihn dabei, so-
weit wir das vom Ausland aus tun können.

Hinsichtlich der maroden Banken sage
ich: Keine Wirtschaft kann ohne einen Fi-
nanzsektor auskommen. Wir selber haben
gesagt: Es war ein himmelschreiendes Un-
recht, dass sich der Finanzsektor aus seiner
im Kern dienenden Funktion für die Realwirt-
schaft emanzipieren wollte und ein Welt-
kasino im großen Stil eröffnet hat, weil man
so schneller viel Geld verdienen konnte. Aber
wenn man jetzt spanische Banken wieder in
die Lage versetzt, ihrer dienenden Funktion
für die Realwirtschaft gerecht zu werden,
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dann kommt das insbesondere den Arbeit-
nehmern und auch der Wirtschaft insgesamt
zugute. Deshalb ist es in Ordnung, dass man
jetzt versucht, Rettungen so zu organisieren,
dass die Banken, die systemische Risiken in
sich tragen, wieder in die Lage versetzt wer-
den, ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht zu
werden.

Es hat keinen Zweck, jetzt zu sagen:
Lasst doch alle Banken vor die Pumpe lau-
fen. Denn die Folgewirkungen, die daraus
entstehen würden, hätten am Ende auch die
Arbeitnehmer und die Bürger eines Landes
zu tragen. Deshalb bin ich in dieser Sache
mit Ihnen sehr einig und sage warnend in
Richtung Finanzsystem: Macht nicht wieder
das Kasino auf, auch wenn das schnelle
Geld so verlockend ist! Kommt zurück zu
eurer grundlegenden Aufgabe, der Realwirt-
schaft zu dienen! Ich glaube, wenn sich alle
daran halten, werden wir einen Konsens
bekommen, der Europa insgesamt wieder
auf eine gesunde tragfähige Basis stellt.

Sachverständiger Prof. Dr. Heinz-J.
Bontrup (Westfälische Hochschule): Wenn
ich mir die kritische Bemerkung erlauben
darf: Ich habe den Eindruck, dass einige
Sachverständige länger reden können als
andere. Außerdem habe ich an Sie als Vor-
sitzende die Frage, ob auch die Sachver-
ständigen untereinander kommunizieren
können oder ob das unerwünscht ist.

Vorsitzende Petra Merkel: Das ist uner-
wünscht. Das entspricht nicht der Regel. Ich
begrenze auch nicht die Länge der Beiträge
in irgendeiner Weise, sondern ich achte nur
darauf, dass man das Regelwerk einhält, das
wir uns hier für Anhörungen gegeben haben.

Sachverständiger Prof. Dr. Heinz-J.
Bontrup (Westfälische Hochschule): Ich
möchte jetzt auf die Frage von Frau Lötzsch
zum außenwirtschaftlichen Ungleichgewicht
eingehen. In der Tat hat Deutschland, vor
allen Dingen seit Einführung des Euros am
1. Januar 1999, aufgrund seiner exzellenten
internationalen Wettbewerbsfähigkeit enorme
außenwirtschaftliche Überschüsse erzielt. In
diesem Zusammenhang muss man die Wie-
dervereinigung erwähnen, die zunächst zu
Leistungsbilanzdefiziten geführt hat. Mit der
Euro-Einführung hat sich das geändert. Das
heißt, Deutschland war großer Profiteur der
Euro-Einführung. Wir haben aber - ich kann

dies nur immer wieder unterstreichen - nach
wie vor Massenarbeitslosigkeit in Deutsch-
land. Ich warne davor, dies im politischen
Raum zu verniedlichen und demnächst von
Vollbeschäftigung und von Fachkräftemangel
in Deutschland zu reden.

Aufgrund unserer extrem hohen Leis-
tungsbilanzüberschüsse haben wir Arbeits-
losigkeit sozusagen exportiert. Mit diesem
Ungleichgewicht haben wir massiv zur Krise
in Europa beigetragen. Wenn Bundeskanzle-
rin Merkel, so geschehen in einem Interview,
sagt, sie möchte, dass Deutschland weiterhin
Exportweltmeister ist, ergibt sich der Ein-
druck, dass man diesen ungleichgewichtigen
Trend in die Zukunft extrapolieren will. Ich
habe als Volkswirt noch gelernt, dass das
außenwirtschaftliche Gleichgewicht durch
einen Saldo von Null gekennzeichnet ist.

Sie haben nach Alternativen gefragt. Sie
haben gefragt, wie man davon wegkommen
kann. Wir hatten in den letzten zehn Jahren
ein bescheidenes Wachstum. Das Wachs-
tum, das wir 2010 und 2011 hatten, war - ich
betone das ausdrücklich - ausschließlich
einem Deficit Spending geschuldet; denn
weltweit wurden Konjunkturprogramme auf
Pump aufgelegt. Dieser Aufschwung ist be-
reits beendet. Wir alle werden 2013 unser
blaues Wunder hinsichtlich des Wirtschafts-
wachstums erleben. Wenn man jetzt nicht
endlich umsteuert und gerade hier in
Deutschland die Binnenkonjunktur stärkt,
dann werden wir weiterhin dazu beitragen,
dass die Krise in Europa nicht überwunden
wird.

Wir können in unserem Land nicht einfach
weiter umverteilen. Ich lege dezidiert Wert
auf die Feststellung: Wir haben uns in unse-
rem Land bei der primären und auch der
sekundären Umverteilung in den letzten zehn
Jahren versündigt, und zwar durch eine völlig
falsche Steuern- und Abgabenpolitik, die
Reiche, Vermögende und Unternehmer zu-
lasten der abhängig Beschäftigten in unse-
rem Land einseitig bevorzugt hat. Wenn wir
nicht zur Besinnung kommen und diesen
unheilvollen Kurs, diese wahre Ursache für
die Krise - das gilt nicht nur für Deutschland,
sondern für ganz Europa -, nicht ändern,
dann werden wir aus dieser schlimmen
Weltwirtschaftskrise leider nicht herauskom-
men. Dann befürchte ich das Schlimmste.

(Volkmar Klein (CDU/CSU): Dem-
nach müsste es Nordkorea gut-

gehen!)
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Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Meine erste Frage geht an Herrn
Wendorff von der Bundesbank. Die Bundes-
bank hat ja ihre Gewinnausschüttung wegen
der Krisenvorsorge reduziert. Mich würde
jetzt interessieren, welche weiteren Risiken
Sie durch die Staatsschuldenkrise sehen und
wie im Nachtragshaushalt dafür Sorge getra-
gen werden sollte, solche Risiken abzupuf-
fern.

Meine zweite Frage richtet sich an den
Bundesrechnungshof. Im Nachtragshaushalt
ist jetzt - unbeschadet der grundsätzlichen
Kritik, die der Bundesrechnungshof an dem
Energie- und Klimafonds hat; da sind wir uns
ja einig - ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von
78 Millionen Euro etatisiert; allerdings sind
nicht die geringeren Einnahmen aus dem
CO2-Emissionshandel - aus diesen Einnah-
men speist sich der EKF - angesetzt worden.
Wie schätzen Sie es im Sinne der Haus-
haltswahrheit und -klarheit ein, wenn ein
Darlehen eingestellt wird, aber die Ausgaben
nicht in gleichem Maße eingeschränkt wer-
den?

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Ausschlaggebend
für die höhere Nettokreditaufnahme ist die
Kapitalzuführung an den ESM, die als finan-
zielle Transaktion im Haushalt ausgewiesen
wurde. Das heißt, aufgrund der Buchung als
finanzielle Transaktion darf diese Zahlung
gemäß Schuldenbremse kreditfinanziert wer-
den. Das ist grundsätzlich im Einklang mit
der Eurostat-Entscheidung, die auch in der
VGR die ESM-Zuführung als Erwerb von
Finanzvermögen, als Erwerb von Beteili-
gungsvermögen ansieht, sodass hier eine
Kreditfinanzierung im Sinne der europäi-
schen Haushaltsregeln möglich ist.

Allerdings ist diese Kapitalzuführung si-
cherlich mit Risiken verbunden. Das kann
man an der aktuellen Entwicklung sehen. An
anderer Stelle im Bundeshaushalt werden
beispielsweise Kapitalzuführungen an inter-
nationale Entwicklungsbanken - wahrschein-
lich aufgrund von Risikoüberlegungen - voll-
ständig als Vermögenstransfers gebucht und
von daher nicht als kreditaufnahmefähig
angesehen. Man hat offensichtlich in ande-
ren Bereichen eine andere Art der Verbu-
chung gewählt.

Entscheidend für die Risikoeinschätzung
beim ESM ist natürlich, wie die Hilfen am
Ende ausgestaltet werden. Der ESM unter-

scheidet sich von EFSF und Griechenland-
hilfe durch den bevorrechtigten Creditor
Status, also den bevorrechtigten Gläubiger-
status. Bei der EFSF und bei den Griechen-
landhilfen ist dieser im Prinzip nicht vorhan-
den. Im ESM hingegen ist er grundsätzlich
angelegt.

Wenn der bevorrechtigte Creditor Status
erhalten wird, sind die entsprechenden Aus-
leihungen oder Kapitalzuführungen sicherer.
Wenn entsprechende Konditionalitäten im
Rahmen der ESM-Programme angelegt wer-
den, sind die Ausleihungen sicherer, und der
Risikogehalt ist entsprechend geringer.
Wenn das dazu führt, dass die Länder, die
von den Hilfskrediten begünstigt werden,
zügig Strukturprogramme durchführen und
zügig konsolidieren, und wenn man das
durch die Konditionalitäten absichert, sind die
Hilfen entsprechend sicherer. Wenn man
Zinsaufschläge bei den ESM-Programmen
erhebt, ist der Risikogehalt insgesamt gerin-
ger, weil die übernommenen Risiken adä-
quater kompensiert werden. Wenn man He-
belungsmodellen zustimmt, führt das zu hö-
heren Risiken. Das heißt, die Risikoabschät-
zung bezüglich der Zuführung hängt ganz
entscheidend davon ab, wie man die Hilfen
konkret genehmigt und ausgestaltet.

Aus meiner Sicht liegen höhere Risiken
bei den EFSF-Garantien, die ja im Bundes-
haushalt als Garantie verbucht werden und
überhaupt nicht mit kurzfristiger Kreditauf-
nahme verbunden sind, und potenziell auch
bei den direkten Griechenlandausleihungen,
die über die KfW erfolgen. Aus meiner Sicht
bestünde Risikovorsorge darin, grundsätzlich
einen vorsichtigen Haushaltsansatz zu fah-
ren, also mit größeren Sicherheitsabständen
zu den Obergrenzen - nicht zu den Zielwer-
ten - bei den definierten Defizitabbaupfaden
zu operieren und mittelfristig, also auch nach
2014 und 2015, Überschüsse anzustreben.
So hätte man, falls sich Risiken materialisie-
ren sollten, Puffer und müsste dann nicht
gleich wieder die vorgegebenen Kreditober-
grenzen überschreiten. Wenn beispielsweise
Griechenlandkredite notleidend werden soll-
ten, würde dies ja im Rahmen der Schulden-
regel als eine Art Schuldenerlass gebucht
werden, was automatisch eine restriktivere
Haushaltspolitik zur Folge haben müsste.

Sachverständiger Dieter Hugo (Bundes-
rechnungshof): Frau Hinz, unsere grundsätz-
liche haushaltsrechtliche Kritik an der Er-
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richtung eines Sondervermögens „Energie-
und Klimafonds“ haben Sie schon erwähnt.
Sie deckt sich mit dem, was wir seinerzeit
unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten
zum Sondervermögen „Investitions- und
Tilgungsfonds“ angemerkt haben. Wir se-
hen - auch vor dem Hintergrund der großen
Bedeutung des Prinzips der Haushaltsein-
heit, das in der Verfassung festgeschrieben
ist - eigentlich keinen Anlass, im Hinblick auf
eine Aufgabenbündelung ein Sondervermö-
gen zu errichten. Das kann man sicherlich
genauso gut, wenn nicht besser, im Bundes-
haushalt machen. Es gibt zum Beispiel die
Möglichkeit, hierfür ein eigenes Kapitel zu
schaffen. Man könnte politisch sogar darüber
diskutieren, ob es sinnvoll wäre, dafür einen
eigenen Einzelplan vorzusehen. Ich will die-
ses Thema jetzt aber nicht ausweiten; denn
unsere Auffassung haben wir in unserer
schriftlichen Stellungnahme deutlich ge-
macht.

Zum Liquiditätsdarlehen: Es gibt keine di-
rekte Verbindung zum Bundeshaushalt, da
sich der EKF quasi selber finanzieren muss,
nämlich aus den Erlösen aus der Versteige-
rung von CO2-Zertifikaten. Diese Parzellie-
rung bzw. diese Töpfchenwirtschaft, wenn
man so will, ist ein Nachteil dieses Sonder-
vermögens. Der Gesamtdeckungsgrundsatz
gilt hier nämlich leider nicht. Das heißt, es
findet eine Finanzierung nach Kassenlage
statt; das muss man zur Kenntnis nehmen.

Wenn vonseiten der Politik gesagt wird:
„Die Themen Energie und Klimaschutz sind
wichtig; Energieforschung und Klimafor-
schung sind prioritäre Vorhaben“, dann wäre
es besser, die Finanzierung über den Ge-
samthaushalt, also über den Bundeshaus-
halt, sicherzustellen und den Gesamt-
deckungsgrundsatz zu beachten. Das ge-
schieht hier aber nicht. Deshalb muss man
sich mit Liquiditätsdarlehen, die zurückge-
zahlt werden müssen, behelfen. Der einzige
Anknüpfungspunkt im Zusammenhang mit
dem Nachtragshaushalt - auch das ist in
unserer Stellungnahme erwähnt - ist Titel
854 01. Hier ist eine entsprechende Aus-
gabeermächtigung im Hinblick auf Liquidi-
tätsdarlehen veranschlagt. Der EKF soll ein
Liquiditätsdarlehen in Höhe von maximal
78 Millionen Euro erhalten.

Dass man die Einnahmeposition mit Blick
auf die Erlöse aus dem Handel mit CO2-Zer-
tifikaten im Wirtschaftsplan nicht korrigiert
hat, kann man in der Tat kritisieren. Der Wirt-

schaftsplan steht aber nicht im Zentrum des
Nachtragshaushalts. Er ist, wenn man so will,
nur eine Anlage zum Haushalt. Rein formal
betrachtet schadet dies dem Prinzip der
Haushaltswahrheit nicht. Wenn man den
Wirtschaftsplan noch einmal überarbeiten
würde, dann müsste man diese Einnahme-
position aber reduzieren; da haben Sie voll-
kommen recht.

Vorsitzende Petra Merkel: Jetzt kom-
men wir zur dritten Fragerunde.

Norbert Barthle (CDU/CSU): Ich habe
zwei Fragen an Professor Holtemöller. Zuvor
will ich in einer einleitenden Bemerkung
Herrn Professor Feld dafür danken, dass er
auf den Soll-Ist-Vergleich hingewiesen hat.
Denn einige Sachverständige sind in ihren
kritischen Anmerkungen zur Konsolidie-
rungspolitik der Bundesregierung stillschwei-
gend davon ausgegangen, dass die Höhe
der Neuverschuldung immer am Ist des ver-
gangenen Jahres gemessen wird. An dieser
Stelle erlaube ich mir, einen kurzen Rück-
blick auf die Haushaltsentwicklung seit 2010
zu geben.

2010 haben wir mit einer Sollverschul-
dung in Höhe von 80 Milliarden Euro ange-
fangen; im Ist waren es dann 44 Milliarden
Euro. 2011 betrug das Soll 48 Milliarden
Euro; im Ist waren es 17 Milliarden Euro.
2012 sind wir mit 27 Milliarden Euro gestar-
tet; im Rahmen des Nachtragshaushalts sind
es nun 34 Milliarden Euro. Wo wir, was den
Nachtragshaushalt angeht, landen werden,
wird sich in der kommenden Woche in den
Beratungen des Haushaltsausschusses zei-
gen. Ich bin mir nicht sicher, dass wir tat-
sächlich bei 34 Milliarden Euro landen wer-
den. Vielleicht gelingt es uns, diesen Betrag
zu unterschreiten. Ich weiß auch nicht, wo
wir am Ende des Jahres 2012 landen wer-
den. Bisher haben wir es aber immer ge-
schafft, die Ziele, die in der mittelfristigen
Finanzplanung formuliert waren, zu errei-
chen, und zwar deutlich.

Vor diesem Hintergrund frage ich Herrn
Professor Holtemöller: Wie beurteilen Sie die
wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen
zwei Jahre? Worauf führen Sie diese Ent-
wicklung zurück? Welche Faktoren haben
dabei eine Rolle gespielt? Wie schätzen Sie
den Verlauf in den kommenden ein, zwei
Jahren ein, vor allem im Hinblick darauf,
dass die Schuldenbremse vorschreibt, dass
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der Bund bis 2016 einen strukturell ausgegli-
chenen Haushalt vorlegen muss? Sehen Sie
Chancen, dieses Ziel eventuell schon früher
zu erreichen?

Sachverständiger Prof. Dr. Oliver
Holtemöller (Institut für Wirtschaftsforschung
Halle e. V.): Zur wirtschaftlichen Entwicklung
in den letzten zwei Jahren: Wenn man sich
an den Höhepunkt der weltweiten Finanz-
krise und an die anschließende Schulden-
und Vertrauenskrise im Euro-Raum zurück-
erinnert, ist festzustellen: Wir hätten nicht
erwartet, dass die wirtschaftliche Entwicklung
so günstig verläuft - aus dem heutigen Blick-
winkel muss man das sagen -, wie es zu
beobachten ist.

Sie fragten nach den Faktoren: Welche
Faktoren haben dazu geführt, dass die deut-
sche Wirtschaft vergleichsweise gut dasteht?
Meiner Meinung nach gibt es verschiedene
Faktoren, die dazu beigetragen haben.

Zunächst einmal hat es uns auf dem
Höhepunkt der Krise geholfen, dass sich die
Schwellen- und Entwicklungsländer, anders
als in ähnlichen Situationen in der Vergan-
genheit, von dem Trend, der in den fortge-
schrittenen Volkswirtschaften zu beobachten
war, abgekoppelt haben. Die deutsche
Volkswirtschaft ist sehr stark auf den Export
ausgerichtet. Geholfen hat daher auch, dass
sich der Export bzw. der Welthandel nach
der Krise schneller erholt hat, als es viele
Beobachter erwartet haben; das war sicher-
lich ein wichtiger Faktor.

Es stimmt - da würde ich Ihnen zustim-
men -, dass auch die miteinander abge-
stimmte Politik, die die Regierungen der fort-
geschrittenen Volkswirtschaften betrieben
haben - mit sogenannten Konjunkturpro-
grammen wurde die Nachfrage durch Er-
wartungseffekte gestützt -, einen entspre-
chenden Beitrag geleistet hat. In normalen
Situationen sind Konjunkturpakete zwar nicht
besonders hilfreich, weil sie nicht zur rich-
tigen Zeit aufgelegt werden, nicht zielorien-
tiert sind usw.; die Kritikpunkte sind bekannt.
Aber auf dem Höhepunkt dieser Krise war
die Situation eine andere. Es gab einen mas-
siven Vertrauensverlust. Die weltweite In-
dustrieproduktion ab Ende des Jahres 2007
und die Industrieproduktion der Jahre
1928 ff. entwickelten sich 12 bis 15 Monate
lang identisch. Damals, in der Weltwirt-
schaftskrise, ging es weiter bergab. Diesmal
war das aber nicht der Fall. Dazu hat, denke

ich, beigetragen, dass die Regierungen das
Vertrauen der Haushalte und Unternehmen
durch die Auflegung von Konjunkturpaketen
gestärkt haben und deutlich gemacht haben,
dass man etwas gegen diese Entwicklung
unternehmen wird. Dieser Vertrauenseffekt
war wichtig. Ich würde allerdings nicht argu-
mentieren, dass die Ausgaben, die in den
Konjunkturprogrammen vorgesehen waren,
per se die Nachfrage gestützt haben. Ich bin
vielmehr der Meinung, dass der dadurch
generierte Vertrauenseffekt stabilisierend
gewirkt hat.

Das sind aus meiner Sicht die Faktoren,
die dazu beigetragen haben, dass die deut-
sche Wirtschaft vergleichsweise gut dasteht.

Allerdings muss man sagen: Die notwen-
dige Bedingung und die Voraussetzung da-
für, dass diese Effekte überhaupt greifen
konnten, war die Stabilisierung des Finanz-
systems. Zunächst einmal musste die Kern-
schmelze des Finanzsystems verhindert
werden. Zu diesem Zweck wurden weitrei-
chende Maßnahmen eingeleitet.

Zu den konjunkturellen Aussichten - ich
glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt,
wenn man über den vorliegenden Nach-
tragshaushalt spricht -: Die Einschätzung der
gegenwärtigen konjunkturellen Lage, die im
vorliegenden Gesetzentwurf zum Ausdruck
kommt, ist für jemanden, der sich mit der
konjunkturellen Situation in Deutschland
beschäftigt, in gewisser Weise überraschend.
Über die entsprechenden Konfliktlinien - so
nenne ich sie einmal - wird ja seit längerem
diskutiert.

Zur Ermittlung der Konjunkturkomponente
gibt es ein festgelegtes Verfahren, das im
Art.-115-Gesetz bzw. in der entsprechenden
Verordnung geregelt ist. Man muss sich da-
bei an einer Methode orientieren, die mehr
oder weniger in Brüssel entwickelt wurde.
Dieses Verfahren strotzt vor technischen
Raffinessen.

Ich will nicht zu sehr in die technischen
Details einsteigen, muss aber sagen: Es ist
sehr unsicher, ob die Vorgehensweise, die
im Kontext der deutschen Schuldenbremse
verbindlich geregelt wurde, zielführend ist.
Wenn man nur an einer einzigen Stelle da-
von abweicht und die zentrale Annahme im
Hinblick auf die Entwicklung der Stundenpro-
duktivität in Deutschland ganz minimal ver-
ändert, dann ergibt sich ein völlig anderes
Bild. Die Wirtschaftsforschungsinstitute ha-



Haushaltsausschuss 23
[91. Sitzung am 6. Juni 2012]

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

ben darauf in ihrem Frühjahrsgutachten hin-
gewiesen.

Wir haben damals zwei Potenzialberech-
nungen vorgelegt, nicht nur die nach dem
EU-Verfahren vorgeschriebene Berechnung,
sondern auch eine Alternativberechnung, die
wir für plausibler halten. Nach dieser Alterna-
tivberechnung ist die konjunkturelle Lage in
Deutschland, was die langfristige trendhafte
Entwicklung betrifft, im Moment besser zu
beurteilen, als im vorliegenden Gesetzent-
wurf deutlich wird.

Ich gehe davon aus, dass die Konjunktur-
komponente bei einer Größenordnung von
null liegt. Natürlich kann man darüber strei-
ten, ob sie nicht doch plus oder minus 1 Mil-
liarde Euro beträgt; da will ich mich nicht
festlegen. Aber der Ansatz, der hier verfolgt
wird - im Nachtragshaushalt wird eine Kon-
junkturkomponente in Höhe von 6,2 Milliar-
den Euro unterstellt -, weicht von dem, was
ich erwarte, sehr stark ab. In Anbetracht der
Mechanismen, die im Rahmen der Schul-
denbremse greifen, werden so zusätzliche
Spielräume für eine weitere Verschuldung
geschaffen; dies würde ich für nicht sinnvoll
erachten.

Natürlich gibt es konjunkturelle Risiken.
Man muss damit rechnen, dass sich die wirt-
schaftliche Entwicklung wieder etwas ver-
langsamt. Das erste Quartal dieses Jahres
ist äußerst positiv verlaufen; es war eine
Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes in
Deutschland in Höhe von 0,5 Prozent zu
verzeichnen. Das hat, glaube ich, niemand
vorhergesagt. Wir gehen davon aus, dass
dieses Niveau nicht gehalten werden kann.
Angesichts der Risiken, die wir sehen, der
Zahlen zur Produktionsentwicklung, die
heute veröffentlicht worden sind, und der
Umfragedaten scheint es unserer Meinung
nach angemessen zu sein, davon auszu-
gehen, dass es im dritten Quartal, vielleicht
auch schon im zweiten Quartal, zu einer ge-
wissen Verlangsamung der wirtschaftlichen
Entwicklung kommt.

Wenn man die Entwicklung im ersten
Quartal dieses Jahres, die besser als erwar-
tet war, und eine aufgrund der zusätzlichen
Risiken vielleicht etwas schwächere Ent-
wicklung im zweiten und dritten Quartal die-
ses Jahres gegeneinander aufrechnet, muss
man insgesamt zu dem Ergebnis kommen,
dass der Jahresdurchschnitt, der im Hinblick
auf die Entwicklung des Bruttoinlandspro-
duktes in Deutschland zugrunde gelegt wer-

den sollte, von den veröffentlichten Progno-
sen nicht sehr stark abweicht. Es gibt also
zwei Seiten der Medaille: Aufwärtsrisiken und
Abwärtsrisiken. Wenn man diese Risiken
über das laufende Jahr saldiert, würde sich
die Einschätzung für das Jahr 2012 im Ver-
gleich zu den Prognosen, die die Wirt-
schaftsforschungsinstitute in ihrer Gemein-
schaftsdiagnose publiziert haben, nicht be-
sonders stark verändern.

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD): Ich
möchte zunächst dem Vertreter des Bundes-
rechnungshofes eine Frage nach den Haus-
haltsrisiken stellen; dabei geht es auch um
die vom Kollegen Barthle erwähnten großen
Schätzfehler hinsichtlich der projektierten
und der in der Vergangenheit tatsächlich
eingetretenen Neuverschuldung. Mich inte-
ressiert, in welcher Konstellation die bisher
als finanzielle Transaktionen angesehenen
Zuweisungen an den ESM defizitrelevant
werden könnten. Wie groß ist das daraus
erwachsende Risiko, das möglicherweise als
hinreichende Begründung für eine aus mei-
ner Sicht relativ hoch angesetzte Neuver-
schuldung dient?

Ich würde dem Vertreter der Bundesbank
gern eine Frage zu den Investitionen stellen.
Auf der einen Seite wurden die Ausgaben für
Investitionen zwischen 2011 und 2012 von
etwa 32 Milliarden Euro auf 27 Milliarden
Euro, also um 5 Milliarden Euro, gesenkt; die
Investitionen in Arbeitsmarktprogramme bei-
spielsweise wurden sehr stark gekürzt. Auf
der anderen Seite sind neue Leistungen wie
das Betreuungsgeld und Zuschüsse zur pri-
vaten Pflegevorsorge geplant, wodurch wei-
tere Kosten entstehen. Halten Sie dieses
Verhältnis bei den Investitionen - dass zum
Beispiel Investitionen in Arbeitsmarktpro-
gramme gekürzt werden, während in ande-
ren Bereichen neue Kosten entstehen - für
gerechtfertigt?

Sachverständiger Dieter Hugo (Bundes-
rechnungshof): Herr Binding, zu Ihrer Frage
nach den beiden Jahrestranchen, die in den
ESM eingezahlt werden, und der Qualifizie-
rung als finanzielle Transaktion: Zunächst
einmal: Ganz formal hat Eurostat das so
bestätigt. Das heißt, bei der Berechnung der
nach der Schuldenbremse zulässigen Neu-
verschuldung werden wir nicht umhinkom-
men, diese Zuweisungen als finanzielle
Transaktionen zu betrachten.
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Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiger As-
pekt, und zwar im Hinblick auf die Frage: Wie
hoch ist die Chance, dass der Bund diese
8,7 Milliarden Euro jemals wiedersieht? Der
ESM ist ja, wie Sie alle wissen, auf Dauer
angelegt. Das heißt, wir haben es formal mit
einer Art Beteiligung bzw. mit einer Einzah-
lung zu tun. Ob der Bund einen gewissen
Teil dieses Geldes jemals wiedersieht, hängt
davon ab, wie sich die Euro-Krise entwickeln
wird. Wie meine Kollegen kann auch ich nicht
in die Zukunft blicken. Das dürfte in der Tat
eine völlig offene Frage sein.

Wie man hört, wird derzeit in Spanien da-
rüber diskutiert, ob es sinnvoll wäre, wenn
das Land unter einen der Rettungsschirme
schlüpft, entweder unter die EFSF oder den
ESM, wenn er irgendwann einmal in Kraft
tritt. In diesem Fall stellt sich die interessante
Frage: Was passiert mit der Berechnung?
Wären die Zuweisungen an den ESM dann
noch finanzielle Transaktionen, oder müsste
man eine Korrekturbuchung vornehmen?

Ich denke, wenn sich abzeichnet, dass
Einzahlungen zu verlorenen Zuschüssen
mutieren, dann wird man auf dem Kontroll-
konto - die Einrichtung des Kontrollkontos ist
einer der großen Vorteile der Schulden-
bremse - eine entsprechende Korrektur-
buchung vornehmen müssen. Denn es kann
nicht sein, dass man zunächst die Verschul-
dungsmöglichkeiten ausweitet, indem man
die Zuweisungen an den ESM als finanzielle
Transaktionen qualifiziert, und später sagt:
Das Geld ist leider weg; aber da können wir
nichts machen.

Über diesen Wirkungszusammenhang ist
schon in einer früheren Sitzung des Haus-
haltsausschusses diskutiert worden. Auch
damals ging es um die Frage: Was passiert
eigentlich, wenn die finanziellen Transaktio-
nen zu verlorenen Zuschüssen werden? Wir
sind der Auffassung, dass man dann ent-
sprechende Kontrollbuchungen vornehmen
muss.

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Grundsätzlich se-
hen wir derzeit, dass Sachinvestitionen
rückläufig sind, was allerdings insbesondere
daraus resultiert, dass im Zuge der genann-
ten Konjunkturprogramme die staatlichen
Sachinvestitionen vorübergehend zunächst
deutlich erhöht wurden. Man sieht hier an-
satzweise das Problem von Investitionen bei
staatlichen Konjunkturprogrammen, dass

nämlich die Wirksamkeit dieser Programme
im Zweifel zeitlich verzögert einsetzt und sie
möglicherweise erst dann ihre Wirkung ent-
falten, wenn das konjunkturelle Tal schon
durchschritten ist, sodass der derzeitige
Rückgang der Investitionen - auch gesamt-
staatlich betrachtet - oder die schwache Ent-
wicklung der Staatsinvestitionen vor allem
darauf zurückzuführen sind, dass die Kon-
junkturprogramme auslaufen. Das ist inso-
fern unkritisch zu beurteilen.

Bei den Investitionen wie im Übrigen auch
bei den Arbeitsmarktprogrammen, die ich
nicht als Investitionen bezeichnen würde,
kommt es darauf an, dass man eine Evalua-
tion im Einzelnen vornimmt, ob die betref-
fende Investition tatsächlich sinnvoll ist oder
nicht. Aus meiner Sicht macht es keinen
Sinn, grundsätzlich zu sagen: Wir wollen
Investitionen ausweiten und zur Not auch
Investitionen in die Landschaft stellen. - Das
haben andere Länder getan; exemplarisch ist
hier Japan zu nennen. Solche Investitionen
sind unsinnig und schaffen in der Zukunft
keine Wertschöpfung.

Daher ist die Evaluation im Einzelnen
entscheidend; das gilt auch für die Arbeits-
marktprogramme. Es hat sich ja gezeigt,
dass hier die Effizienz zum Teil nicht beson-
ders hoch ist, sodass ein Rückgang an die-
ser Stelle nicht notwendigerweise ein Pro-
blem darstellen muss.

Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP): Meine
erste Frage geht an den Bundesrechnungs-
hof. Wir reden über den Nachtragshaushalt.
Nun nehme ich nur einmal den Zeitraum
nach 1998 und die dann folgenden Koalitio-
nen; ich denke zum Beispiel an die rot-grüne
Koalition. Bei der hat es ja mehrfach Nach-
tragshaushalte gegeben. Diese Nachtrags-
haushalte wurden etwa im November, teil-
weise erst im Dezember vorgelegt. Wir legen
bereits jetzt einen Nachtragshaushalt vor.

(Lachen der Abg. Dr. Gesine
Lötzsch (DIE LINKE))

Ist dieser jetzige Zeitpunkt richtig, oder wür-
den Sie empfehlen, wie bei Rot-Grün einen
Nachtragshaushalt im November oder De-
zember einzubringen?

(Lachen der Abg. Priska Hinz (Her-
born) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Dann habe ich eine Frage an die Bun-
desbank. Ich habe schon vorhin aus einer
Presseerklärung der SPD und der Grünen
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zitiert. Ich will aus dieser Erklärung noch
einen weiteren Punkt aufgreifen. Im letzten
Teil wird behauptet, dass durch die jetzige
Koalition in Berlin die EZB gezwungen war,
Staatsanleihen im Werte von 220 Milliarden
Euro zu kaufen.

Ich darf Sie fragen. Erstens: Wissen Sie
als Vertreter der Deutschen Bundesbank, wie
sich die von der EZB gekauften Staatsanlei-
hen aufteilen? Zweitens: Trifft diese Aussage
von Sozialdemokraten und Grünen über-
haupt zu? Wenn sie zutrifft: Warum haben
Sie dann als Bundesbank die Bundesregie-
rung nicht gewarnt und gesagt: „Das könnt
ihr nicht machen“? - In meiner Fraktion ist
der Ankauf der Staatsanleihen durch die EZB
massiv kritisiert worden. Wir halten das auch
heute noch für falsch.

(Klaus Brandner (SPD): Jürgen,
deine Ankündigung mit der PG war

aber kürzer!)

- Gut, dass du hier nicht zu verstehen bist.

Sachverständiger Dieter Hugo (Bundes-
rechnungshof): Herr Koppelin, zu Ihrer Frage
zum Zeitpunkt der Einbringung des Nach-
tragshaushaltes 2012 - es ist schon ver-
schiedentlich angesprochen worden -: Der
einzige Grund, warum ein Nachtragshaushalt
vorgelegt wird, ist die Einzahlung dieser
8,7 Milliarden Euro. Die Voraussetzungen
dafür sind jetzt natürlich gegeben. Das heißt,
es geht um eine etatreife Position, die über
einen zusätzlichen Nachtragshaushalt abge-
bildet werden muss.

Wenn Sie hinsichtlich des Zeitpunktes
fragen, ob man nicht noch warten könne, um
zu sehen, was mit Griechenland passiert,
dann kann ich Ihnen nur sagen: Das ist Sa-
che des Parlamentes. Man könnte aber auch
sagen: Jetzt ist der Zeitpunkt, um diesen Be-
trag von 8,7 Milliarden Euro, der dann durch
die entsprechenden Ratifizierungsgesetze
zum ESM-Vertrag und das ESM-Finanzie-
rungsgesetz abgedeckt werden muss, einzu-
stellen. Ich will hier kein Szenario entwickeln,
aber wenn wir uns über irgendwelche Zah-
lungen im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme aus Gewährleistungen im
Rahmen einer möglichen Insolvenz Grie-
chenlands unterhalten müssen, dann müs-
sen wir gegebenenfalls ein zweites Nach-
tragshaushaltsverfahren auf den Weg brin-
gen. Die Budgetinitiative liegt ja bei der Bun-
desregierung.

Zu Ihrer Frage bezogen auf den Zeitpunkt
der Einbringung dieses Nachtragshaushalts
kann ich sagen: Das ist haushaltsrechtlich
absolut okay. Dagegen ist nichts zu sagen.

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Das Volumen der
Staatsanleihenkäufe ist insgesamt bekannt
und in den Bilanzen veröffentlicht. Aber die
Aufteilung nach einzelnen Ländern wurde
nicht veröffentlicht. Von daher kann ich hier
keine Angaben machen.

Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP): Eine
Zwischenfrage: Sie wissen es auch nicht?
Die Bundesbank weiß es nicht?

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Die Zahlen werden
nicht veröffentlicht, aber im System sind die
Zahlen bekannt. Die Bundesbank selbst ist
Teil der Institutionen, die Anleihen kaufen
und in ihrer Bilanz vom Volumen her auswei-
sen. Die SMP-Käufe sind nach Beschluss
des EZB-Rates geschehen. Der EZB-Rat ist
unabhängig und hat insofern keine Anwei-
sungen der Politik entgegengenommen und
wurde von daher nicht von der Politik ge-
zwungen.

Die Bundesbank hat in der Öffentlichkeit
immer darauf hingewiesen, dass sie die
SMP-Käufe kritisch sieht, und hat die stabili-
tätspolitischen und auch die bilanziellen Risi-
ken betont, die hieraus resultieren. Was man
in der Bundesbankbilanz gesehen hat - das
wurde hier auch angesprochen und zeigt sich
im Nachtragshaushalt -, ist, dass eine Risi-
kovorsorge in Höhe von 4 Milliarden Euro
vorgenommen wurde, die vor allem darauf
zurückzuführen ist, dass die SMP-Käufe
berücksichtigt wurden. Die damit zusam-
menhängenden Risiken, die bilanziellen
Rückstellungen und die Risikovorsorge wur-
den mit Wirtschaftsprüfern besprochen und
zum Bilanzstichtag festgelegt, sodass das
nach einem anerkannten Verfahren vorge-
nommen wurde.

Was in der Bilanz und auch in der Risiko-
vorsorge nicht berücksichtigt wurde - das
wurde auch im Geschäftsbericht deutlich
gemacht -, ist der Austritt eines Landes. Im
Übrigen wird die Risikovorsorge kontinuier-
lich überprüft. Bei der nächsten Bilanzauf-
stellung wird man sich diese Position natür-
lich anschauen und bedarfsweise weitere
Anpassungen vornehmen müssen.
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Präsident Weidmann hat in der Öffent-
lichkeit mehrfach betont, dass sich die Bun-
desbank insgesamt für eine Begrenzung der
Risiken aus der Geldpolitik im Euro-Raum
einsetzt und dass es aus unserer Sicht be-
sonders wichtig ist, dass die Trennung zwi-
schen Fiskal- und Geldpolitik erhalten bleibt.
Die Risiken, die in der Notenbank entstehen,
sind letztlich die Risiken des Steuerzahlers,
wie man exemplarisch am Nachtragshaus-
halt und am niedrigeren Bundesbankgewinn
sieht. Von daher setzt sich die Bundesbank
im System für eine Begrenzung von Risiken
ein. Im Zusammenhang mit Griechenland -
das wurde hier auch schon debattiert - sind
wir der Auffassung, dass die Risiken des
Systems nicht weiter ausgeweitet werden
sollten, sondern dass es, wenn weitere Risi-
ken eingegangen werden sollen, an der Poli-
tik ist, hierüber zu befinden.

Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP): Frau
Vorsitzende, eine Bemerkung. Meine Frage
wurde nicht beantwortet. Das, was gesagt
wurde, kenne ich alles. Ich hatte gefragt, ob
es stimmt, wie ich hier in der Presseerklä-
rung lese, dass die Bundesregierung durch
ihre Politik die EZB quasi gezwungen hat,
Staatsanleihen im Werte von 220 Milliarden
Euro zu kaufen. Kann die Bundesbank das
bestätigen?

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Die Unabhängigkeit
der EZB und des Euro-Systems ist institutio-
nell verankert. Von daher kann die Politik die
Notenbanken oder das Euro-System nicht
dazu zwingen, Staatsanleihen zu kaufen.

(Carsten Schneider (Erfurt) (SPD):
Aber ich erkläre dir gerne, Jürgen,

wie es gemeint ist!

Vorsitzende Petra Merkel: Gut, das ma-
chen Sie bitte im Anschluss daran.

Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE): Ich
habe zwei Fragen an Herrn Professor
Bontrup. Erste Frage: Ein Sachverständiger
hat hier vorgetragen, dass der Haushalt
durch die Deregulierung des Arbeitsrechtes
und durch die Kürzungen von Leistungen an
Arbeitslose zu konsolidieren sei. Teilen Sie
diese Auffassung, und, wenn nein, warum
nicht? Ich habe Ihrer Reaktion entnommen,
dass Sie diese Auffassung augenscheinlich
nicht teilen.

Die zweite Frage: Es wird viel über ein
europäisches Investitionsprogramm disku-
tiert, mit dessen Hilfe die Wachstumsschwä-
chen der Krisenländer überwunden werden
könnten. Sind Sie der Auffassung, dass so
etwas sinnvoll ist? Wenn ja, wie könnte das
aussehen?

Sachverständiger Prof. Dr. Heinz-J.
Bontrup (Westfälische Hochschule): Ich
habe das schon ein paarmal erwähnt: Die
enormen fiskalischen Kosten der Massen-
arbeitslosigkeit bei uns im Land sind zwar
zurückgegangen, liegen aber nach wie vor
bei etwa 60 Milliarden Euro. Das muss man
sich einmal vorstellen: 60 Milliarden Euro
fiskalische Kosten der Massenarbeitslosig-
keit, und wir reden hier über Staatsverschul-
dung. Wenn wir das einmal gegenrechnen -
das ist meine Grundthese -, dann würden wir
in unserem Land überhaupt nicht mehr über
Staatsverschuldung reden müssen. Das
heißt, die Politik müsste im Grunde genom-
men alle Kraft darauf verwenden, zu einer
Vollbeschäftigung in der Wirtschaft zu kom-
men.

Wenn wir von einem Potenzialwachstum
reden und wenn hier von Kollegen gesagt
wird, die konjunkturelle Komponente bei der
Staatsverschuldung müsse bei null liegen,
dann habe ich dafür überhaupt kein Ver-
ständnis. Solange eine Volkswirtschaft nicht
den Zustand der Vollbeschäftigung erreicht
hat, solange sich nicht alle Menschen in
einem Land über Arbeit reproduzieren kön-
nen, kann man wohl kaum von einem Opti-
mum in einer Volkswirtschaft reden.

Es ist einfach nicht richtig - so kann man
nicht argumentieren -, dass man Arbeitslose
bekämpft, indem man die Zuweisungen an
sie immer mehr kürzt. Das ist ja im Rahmen
der Agenda 2010 geschehen. Für mich als
Volkswirt kommt es mehr darauf an, die Ar-
beitslosigkeit und nicht die Arbeitslosen zu
bekämpfen - was wir in unserem Land ge-
macht haben.

Wenn jetzt einige „Riesenerfolge“ am Ar-
beitsmarkt feiern - auch dafür habe ich kein
Verständnis -, dann kann ich nur sagen: Der
Aufschwung an den Arbeitsmärkten ist ein
prekärer Aufschwung. Das Schlimme daran
ist - das führt natürlich zu Mehreinnahmen,
weil man das in der Summe sehen muss -:
Wenn heute Menschen ins Prekariat ge-
schickt werden, sie also Arbeit haben, aber
von dieser Arbeit aufgrund der niedrigen
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Bezahlung im Grunde genommen nicht leben
können, dann wird damit bei diesen Men-
schen eine gigantische Altersarmut pro-
grammiert. Das wird in der politischen Dis-
kussion, auch im Parlament, überhaupt nicht
beachtet. Wenn heute Menschen irgendeine
Arbeit mit Stundenlöhnen von 5 bis 6 Euro
gegeben wird, dann verantworten Sie als
Politiker in diesem Land die Tatsache, dass
Sie diese Menschen in die Altersarmut schi-
cken. Darüber sollten Sie einmal nachden-
ken, wenn Sie hier über „Erfolge“ an den
deutschen Arbeitsmärkten reden, die es
überhaupt nicht gibt. Die Arbeitsmärkte in
Deutschland sind in einem katastrophalen
Zustand.

Wir müssen uns auf europäischer Ebene
darüber verständigen: Wie kommen wir in
Europa - das wird eine Volkswirtschaft alleine
natürlich nicht leisten können - insgesamt
aus der Massenarbeitslosigkeit heraus? Ich
will hier in Erinnerung rufen: Nur in Euro-
Land, in der EU der 17 Staaten, sind fast
18 Millionen Menschen als arbeitslos regis-
triert. Das heißt, sie haben keine Arbeit.
Schauen Sie sich die katastrophale Situation
in Griechenland, Spanien oder den anderen
Ländern an! Jeder zweite Jugendliche bis
25 Jahren hat in Spanien keine Arbeit und
damit keine Zukunft. Wie soll das denn wei-
tergehen?

Darauf kann man Europa nicht aufbauen.
Das ist ökonomisch instabil und als Folge
auch politisch instabil. Davor warne ich hier
als Sachverständiger und spreche das in
aller Deutlichkeit an. Deshalb ist es natürlich
sinnvoll, hier in einer konzertierten Aktion in
Europa ein entsprechendes Wachstums- und
Investitionsprogramm aufzulegen. Ich bin
froh darüber, dass der neu gewählte franzö-
sische Präsident Hollande diese Idee ver-
folgt. Aber ich kann nicht erkennen, dass die
deutsche Bundesregierung diese Idee auch
nur annähernd aufnimmt, um Europa aus
dem Tal der Tränen, dem Tal der Massen-
arbeitslosigkeit, herauszuführen.

Aber das wird nicht ausreichen. Wir müs-
sen das natürlich gegenfinanzieren. Ich bin
auch Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik. Wir haben in unserem
diesjährigen Memorandum einen ganz dezi-
dierten Vorschlag gemacht, nämlich die Ein-
führung einer Vermögensabgabe, um diese
Maßnahmen auch hier in Deutschland zu
finanzieren. Wir sagen: Wir brauchen eine
Vermögensabgabe, und zwar in Höhe von

2 Prozent auf das Nettovermögen. Das gilt
sowohl für die privaten Haushalte als auch
für das Betriebsvermögen, natürlich mit ent-
sprechenden Freigrenzen von 1 Million Euro
bei den privaten Haushalten und von 2 Mil-
lionen Euro auf das Betriebsvermögen. Das
würde über zehn Jahre - das ist der über
Diskontierung ermittelte Barwert - etwa
300 Milliarden Euro an Staatseinnahmen
bringen. Wir hatten es schon einmal - Stich-
wort Sonderlastenausgleich -, dass wir Soli-
darität eingefordert haben.

Ich will in diesem Kontext auch dazu auf-
fordern: Schauen Sie sich nur das Delta der
zusätzlichen Staatsverschuldung, bezogen
auf die Krise, an! Das waren über 400 Mil-
liarden Euro. Die Einnahmen von 300 Milliar-
den Euro aus der Vermögensabgabe würden
diese Summe nicht einmal abdecken.
Schauen Sie sich auf der anderen Seite die
Zinslasten in den Haushalten an, die mit die-
ser zusätzlichen Staatsverschuldung verbun-
den sind! Da sollten Sie sich als Politiker im
Bundestag die Frage stellen: Wer erhält
diese Zinszahlungen? Es sind ja nicht die
Hartz-IV-Empfänger, die das bekommen,
sondern die Inhaber reicher Vermögen. Das
heißt, das ist noch einmal ein gigantisches
Umverteilungsprogramm von unten nach
oben, das hiermit verbunden ist.

Ich habe überhaupt kein Verständnis da-
für, dass man hier keine Solidarität zeigt,
nicht nur in Deutschland, sondern auch nicht
in Europa insgesamt und keine adäquate
Vermögensabgabe erhebt, um damit ein
europäisches Konjunktur- und Investitions-
programm zu finanzieren.

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Meine erste Frage geht an Herrn
Wendorff von der Bundesbank. Sie haben in
Ihrer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt,
dass bei einem großen Teil des Konsolidie-
rungspaketes aus dem Jahr 2010 seitens der
Koalition Abstriche gemacht wurden, vor
allen Dingen bei den Belastungen für die
Unternehmen, und dass auch in den Jahren
2011 und 2012 Teile des Pakets nicht umge-
setzt wurden. Sie stellen abschließend fest -
ich zitiere -:

Alles in allem steht damit im laufen-
den Jahr eine Kurslockerung ge-
genüber dem Konsolidierungspaket
um 8 Milliarden Euro zu Buche.

Sie schreiben weiter:
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Gleichwohl zeichnet sich aus heuti-
ger Sicht ab, dass die im Nach-
tragshaushaltsentwurf geplante
Nettokreditaufnahme im Ergebnis
spürbar unterschritten wird.

Kann ich daraus schließen, dass die Bun-
desregierung und die Koalition in der Lage
sein müssten, die Nettokreditaufnahme durch
Einsparungen so weit zu senken, dass für die
Teilfinanzierung des ESM keine weitere Er-
höhung der Nettokreditaufnahme nötig wäre?
Das ist meine Frage an Sie.

Eine weitere Frage geht an den Vertreter
des Bundesrechnungshofs. Sie haben vorhin
einige Punkte aufgeführt, bei denen man zur
Konsolidierung des Haushaltes Einsparun-
gen, unter anderem auch Effizienzeinspa-
rungen, vornehmen könnte. Ich möchte noch
einmal auf die Subventionen zu sprechen
kommen. Teilen Sie die Auffassung, dass
man prioritär bei ökologisch schädlichen
Subventionen ansetzen müsste? Damit
könnte man mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Zum einen könnte man
dadurch den Haushalt konsolidieren, indem
man die Einsparungen wenigstens teilweise
für die Senkung der Nettokreditaufnahme
einsetzt. Zum anderen könnte man vielleicht
einen Teil davon für die Ausgaben verwen-
den, die im Energie- und Klimafonds etati-
siert sind. Vor allen Dingen müsste man
keine ökologisch schädlichen Folgewirkun-
gen finanzieren. Denn der Bundeshaushalt
muss, jedenfalls in Teilen, auch klimaschäd-
liche Folgewirkungen ausgleichen, was mit
zusätzlichen Kosten zu Buche schlägt. Wür-
den Sie entsprechende Prioritäten setzen?

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Es wurde schon
angesprochen: Wir erleben seit 2010 sehr
positive Überraschungen in verschiedenen
Bereichen, die dazu führen, dass die Defizite
beim Bund, aber auch bei den Ländern, Ge-
meinden und Sozialversicherungen gegen-
über den erreichten Maximalniveaus deutlich
sinken. Das ist insbesondere auf Steuer-
mehreinnahmen aufgrund der günstigen
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Zins-
minderausgaben aufgrund des günstigen
Zinsniveaus und arbeitsmarktbedingte Min-
derausgaben aufgrund des Rückgangs der
Arbeitslosigkeit zurückzuführen.

Diese deutlichen Entlastungen der Haus-
halte lässt man aber nicht vollständig auf die
Defizite durchschlagen; sie werden zum Teil

dazu verwandt, die geplante Konsolidierung
abzuschwächen. Wir haben die einzelnen
Punkte genannt. Die erwähnten 8 Milliarden
Euro aus dem Konsolidierungspaket 2010
ergeben sich aus Maßnahmen, die letztlich
nicht in Kraft getreten sind oder zurückge-
nommen wurden. Wenn man alles durchge-
setzt und die ursprünglich geplante fiska-
lische Ausrichtung durchgeführt hätte, würde
das Defizit im Nachtragshaushalt allein da-
durch um 8 Milliarden Euro niedriger liegen.

Was die von Ihnen zitierte Passage an-
geht, erwarten wir - das hat Herr Barthle
schon angesprochen -, dass die Entwicklung
im laufenden Jahr deutlich günstiger verlau-
fen wird, als im Nachtragshaushalt veran-
schlagt. Das liegt allerdings wiederum nicht
daran, dass aktiv Maßnahmen ergriffen wer-
den, sondern daran, dass weiter Steuer-
mehreinnahmen zu verzeichnen sind, die
Zinssätze vermutlich noch sinken und auch
die arbeitsmarktbedingten Belastungen
zurückgehen. Das kann - bei aller Unsicher-
heit, die bei einer solchen Schätzung be-
steht - ein spürbares Volumen ausmachen,
das die Größenordnung der jetzt beschlos-
senen Aufstockung erreicht.

Sachverständiger Dieter Hugo (Bundes-
rechnungshof): Frau Hinz, Sie sprachen den
Abbau ökologisch schädlicher Subventionen
an. Ich nehme an, Sie meinen insbesondere
die Entlastungen bei der Stromsteuer für
energieintensive Unternehmen.

Grundsätzlich sollen und müssen steuer-
liche Subventionen, aber auch Finanzzu-
schüsse zeitlich begrenzt und degressiv aus-
gestaltet werden, um eine Dauersubventio-
nierung zu vermeiden. Der Bund hat im
Rahmen des Zukunftspakets und des Ener-
giesteuer- und des Stromsteuergesetzes
erste Ansätze umgesetzt, in diesem Bereich
über Steuermehreinnahmen, also verbunden
mit positiven fiskalischen Effekten, gewisse
Subventionstatbestände zumindest teilweise
abzubauen. Es ist vernünftig, diese Subven-
tionen permanent auf den Prüfstand zu stel-
len. Wir gehen davon aus, dass dies seitens
der Bundesregierung entsprechend erfolgt.

Was Sie in Ihrer Frage impliziert haben,
nämlich ob es vernünftig ist, ökologisch
schädliche Subventionen zumindest nicht
dauerhaft zu finanzieren, kann man im
Grundsatz nur bejahen. Wir haben aber
keine Prüfungserkenntnisse in diesem kon-
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kreten Fall. Darauf muss ich ordnungshalber
hinweisen.

Vorsitzende Petra Merkel: Es ist jetzt
14.50 Uhr. Damit sind wir zehn Minuten vor
unserem eigentlichen Zielpunkt. Ich schlage
vor, dass wir noch eine Kurzrunde machen.
Gibt es noch eine Frage an einen der Sach-
verständigen? - Es gibt keinen Bedarf bei
den Grünen und bei der Linksfraktion. - Wie
sieht es mit der FDP aus? - Wir haben noch
zwei Wortmeldungen: eine von der CDU/
CSU und eine von der SPD. Können wir es
hinbekommen, dass die Fragerunde kurz ist
und die Antwortrunde nicht länger als fünf
Minuten dauert? Dann kommen wir nämlich
mit der Zeit gut hin.

Michael Stübgen (CDU/CSU): Ich habe
eine kurze Sachfrage an Herrn Wendorff,
und zwar zum TARGET2-System, dem
automatisierten Zahlungsverkehrssystem der
Euro-Zentralbanken untereinander. Was
passiert, wenn ein Euro-Land - ich will keinen
Namen nennen - in den Default geht, mit den
bei der Bundesbank ressortierenden
TARGET-Verbindlichkeiten zu diesem Land?
Sollte ein Land bewusst, vorsätzlich oder
unbewusst in den Default gehen, ist es dann
möglich, dass das System dann unmittelbar
abgeschaltet wird - es ist schließlich automa-
tisiert -, oder besteht die Gefahr, dass der
automatisierte Zahlungsverkehr dann noch
Tage, Wochen oder gar Monate weiterläuft?

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Eine Frage zu
TARGET2 in einem kurzen Zeitrahmen zu
beantworten, ist natürlich verwegen. Grund-
sätzlich hat die Bundesbank TARGET2-For-
derungen gegenüber der EZB, und die EZB
hat TARGET2-Forderungen gegenüber allen
anderen Ländern. Das heißt, für den hypo-
thetischen Fall, dass ein Land austreten
sollte, hat weiterhin die EZB Forderungen
gegenüber dem betreffenden Land, und man
muss sich dann mit diesem Land einigen, wie
die Forderungen beglichen werden können.
Grundsätzlich liegen auch diesen geldpoliti-
schen Geschäften Sicherheiten zugrunde,
sodass nicht, wie vielfach vermutet wird, die
TARGET2-Verbindlichkeiten eines Landes
sofort einen kompletten Ausfall für das Euro-
System bedeuten. Dies muss nicht notwen-
digerweise der Fall sein. Das ist letztlich ein
Verhandlungsprozess.

Das schlägt sich in der EZB-Bilanz nieder.
Wie sich das in der jeweiligen Bilanz der
nationalen Notenbanken widerspiegelt, ist
eine weitere offene Frage, die wiederum
davon abhängt, wie potenzielle Verluste aus-
sehen, die bei der EZB anfallen. Das heißt,
über die TARGET2-Verbindlichkeiten ent-
steht kein direkter Einfluss auf die Bundes-
bankbilanz, sondern zunächst auf die EZB-
Bilanz. Natürlich ist die Bundesbank mit
ihrem Kapitalanteil an der EZB an potenziel-
len Verlusten beteiligt. Man kann aber, wie
gesagt, aus heutiger Sicht keine seriöse
Aussage darüber treffen, wie die bestehen-
den TARGET2-Forderungen der EZB in
einem solchen Fall beglichen werden.

Was den Zahlungsverkehr angeht, wird
das Zahlungsverkehrssystem grundsätzlich
vom Euro-System kontrolliert. Wenn die Be-
reitstellung von Liquidität in den jeweiligen
Ländern vom EZB-Rat genehmigt wird, kön-
nen Zahlungen durchgeführt werden. Wenn
die Liquiditätsbereitstellung nicht genehmigt
ist, können auch keine Zahlungen über das
TARGET-System erfolgen.

Rolf Schwanitz (SPD): Meine Nachfrage
richtet sich ebenfalls an Herrn Wendorff. Herr
Wendorff, Sie haben sowohl schriftlich als
auch mündlich auf die Entscheidung von
Eurostat hingewiesen, dass die Zahlungen
bezogen auf den ESM als Erwerb von Fi-
nanzvermögen zu bewerten sind und damit
keine Relevanz für die Schuldenbremse ha-
ben. Dagegen sind entsprechende Kapital-
zuführungen an internationale Entwicklungs-
banken als Vermögenstransfer mit Schul-
denbremsenrelevanz eingestuft. Halten Sie
das für gerechtfertigt?

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Grundsätzlich wird
die ESM-Zuführung von Eurostat defizit-
neutral verbucht. Im Übrigen wird auch eine
ESM-Verschuldung nicht auf die nationalen
Verschuldungsquoten im Rahmen des
Maastricht-Vertrags angerechnet. Im Hinblick
auf die EFSF und bezüglich der Griechen-
land-Kredite wird auch jeweils eine defizit-
neutrale Verbuchung vorgenommen. Das
heißt, es wird eine finanzielle Transaktion
gebucht. Allerdings wird sie sowohl bei der
EFSF als auch bei den Griechenland-Kredi-
ten dem nationalen Schuldenstand zuge-
schlagen. Das heißt, die Schuldenquote er-
höht sich in diesen Fällen.
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